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Nr. 114 Bekanntmachung der Neufassung des Diszi-
plinargesetzes der Vereinigten Evangelisch-
Lutherischen Kirche Deutschlands.

Vom 4. Mai 2001

Aufgrund von Artikel II Abs. 1 des Kirchengesetzes der
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
zur Änderung des Disziplinargesetzes vom 17. November
2000 (ABl. Bd. VII, S. 126) wird nachstehend der Wortlaut
des Disziplinargesetzes der Vereinigten Evangelisch-Luthe-
rischen Kirche Deutschlands in der ab dem 1. Juli 2001 gel-
tenden Fassung bekannt gemacht.

Die Neufassung berücksichtigt

1. das Disziplinargesetz in seiner ursprünglichen Fassung
vom 22. April 1994 (ABl. Bd. VI, S. 222) und

2. das nach Maßgabe seines Artikels II am 1. Juli 2001 in
Kraft tretende eingangs genannte Kirchengesetz.

H a n n o v e r ,  den 4. Mai 2001

Der Leitende Bischof

Dr. Hans Christian K n u t h

Kirchengesetz der Vereinigten Evangelisch-
Lutherischen Kirche Deutschlands 

über das Verfahren und die Rechtsfolgen 
bei Amtspflichtverletzungen
(Disziplinargesetz – DiszG).

in der Fassung vom 4. Mai 2001
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Erster Teil

Geltungsbereich

§ 1

(1) Dieses Kirchengesetz gilt

1. für Pfarrer und Pfarrerinnen im Dienst der Vereinigten
Kirche und ihrer Gliedkirchen,

2. für Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen auf Lebens-
zeit und auf Zeit im Dienst der Vereinigten Kirche, ihrer
Gliedkirchen sowie deren Gliederungen und Einrichtun-
gen, die Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des
öffentlichen Rechts sind und der Aufsicht der Vereinig-
ten Kirche oder einer ihrer Gliedkirchen unterstehen,
nach Maßgabe des Vierten Teils.

(2) Für Pfarrer und Pfarrerinnen auf Probe sowie für Kir-
chenbeamte und Kirchenbeamtinnen auf Probe gilt dieses
Kirchengesetz nach Maßgabe des Fünften Teils.

(3) Für Ordinierte, die nicht in einem kirchengesetzlich
geregelten öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhält-
nis zur Vereinigten Kirche oder einer ihrer Gliedkirchen ste-
hen, gilt dieses Kirchengesetz nach Maßgabe des Dritten
Teils.

§ 2

(1) Die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen können
bestimmen, dass dieses Kirchengesetz auf andere Personen,
die in einem kirchengesetzlich geregelten öffentlich-recht-
lichen Dienst- und Treueverhältnis stehen, anzuwenden ist.

(2) Die Folgen einer Verletzung von Pflichten durch
Vikare und Vikarinnen, Kandidaten und Kandidatinnen des
Predigtamtes oder der Theologie sowie durch Kirchen-
beamte und Kirchenbeamtinnen auf Widerruf regeln die
Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen je für ihren Be-
reich.

Zweiter Teil

Disziplinarverfahren gegen Pfarrer und Pfarrerinnen

1. Abschnitt. Allgemeine Bestimmungen

1. Grundbestimmungen

§ 3

(1) Gegen Pfarrer und Pfarrerinnen kann ein Disziplinar-
verfahren durchgeführt werden, wenn anzunehmen ist, dass
sie die Amtspflicht verletzt haben.

(2) Pfarrer und Pfarrerinnen verletzen ihre Amtspflicht,
wenn sie schuldhaft gegen die in der Ordination begründe-
ten Pflichten oder gegen sonstige Pflichten, die sich aus
ihrem Dienst- und Treueverhältnis ergeben, verstoßen. Eine
Verletzung der Lehrverpflichtung ist nicht eine Amtspflicht-
verletzung im Sinne dieses Kirchengesetzes; eine Verlet-
zung der Lehrverpflichtung liegt vor, wenn Pfarrer und
Pfarrerinnen öffentlich durch Wort oder Schrift in der Dar-
bietung der christlichen Lehre oder in ihrem gottesdienst-
lichen Handeln in Widerspruch zum Bekenntnis der evange-
lisch-lutherischen Kirche treten (§ 66 Abs. 1 PfG).

(3) Die Verletzung der Lehrverpflichtung (Absatz 2
Satz 2) kann als solche nicht Gegenstand eines Verfahrens
nach diesem Kirchengesetz sein; handeln Pfarrer und Pfar-
rerinnen jedoch in verletzender oder sonst ihrem Auftrag
nicht angemessener Weise, so bleibt die Möglichkeit, aus
diesem Grunde ein Verfahren nach diesem Kirchengesetz
durchzuführen, unberührt (§ 68 PfG).

(4) Gegen Pfarrer und Pfarrerinnen kann ein Disziplinar-
verfahren auch wegen einer Amtspflichtverletzung, die sie
in einem früheren kirchlichen Dienstverhältnis begangen
haben, durchgeführt werden.

§ 4

(1) Sind seit einer Amtspflichtverletzung, die höchstens
eine Kürzung der Dienstbezüge, des Wartegeldes oder des
Ruhegehaltes gerechtfertigt hätte, mehr als vier Jahre ver-
gangen, so ist eine Verfolgung nicht mehr zulässig. Amts-
pflichtverletzungen, die eine schwerere Maßnahme als die
Kürzung der Dienstbezüge, des Wartegeldes oder des Ruhe-
gehaltes rechtfertigen, unterliegen nicht der Verjährung.

(2) Ist vor Ablauf der Frist nach Absatz 1 wegen dessel-
ben Sachverhalts ein staatliches Strafverfahren oder ein Ver-
fahren nach dem Kirchengesetz über das Verfahren bei
Lehrbeanstandungen eingeleitet worden, so ist der Ablauf
der Frist während der Dauer dieses Verfahrens gehemmt.

§ 5

Eine Amtspflichtverletzung kann zum Erlass einer Diszi-
plinarverfügung durch die einleitende Stelle (§ 17), zu
einem Spruchverfahren (§ 18 ff.) oder zu einem förmlichen
Verfahren (§ 37 ff.) führen.

§ 6

Seelsorgerliche Bemühungen und Maßnahmen der
Dienstaufsicht bleiben von den Regelungen dieses Kirchen-
gesetzes unberührt. Sie sind keine Verfahrensvoraussetzung
für Ermittlungen nach § 12 Abs. 1 dieses Kirchengesetzes.
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§ 7

Im Disziplinarverfahren ist das gesamte Verhalten eines
Pfarrers oder einer Pfarrerin innerhalb und außerhalb des
Dienstes zu würdigen und insbesondere zu prüfen, ob seine
oder ihre Glaubwürdigkeit und damit die Glaubwürdigkeit
des der Kirche aufgegebenen Dienstes gefährdet oder beein-
trächtigt ist.

§ 8

Das Disziplinarverfahren ist mit Rücksicht auf Amt und
Gemeinde sowie auf den Pfarrer oder die Pfarrerin und die
dazugehörige Familie zügig durchzuführen.

§ 8 a

Die zuständige Stelle kann den von einer Amtspflichtver-
letzung betroffenen Personen und kirchlichen Körperschaf-
ten auf Antrag Auskunft über den Stand und das Ergebnis
eines Disziplinarverfahrens geben, soweit dies ohne Gefähr-
dung des Ermittlungszweckes möglich ist und schutzwür-
dige Belange des Pfarrers oder der Pfarrerin nicht entgegen-
stehen.

§ 9

Die Vereinigte Kirche und die Gliedkirchen leisten in
Disziplinarverfahren Rechts- und Amtshilfe.

§ 10

Personen, die in einem kirchlichen Dienstverhältnis im
Geltungsbereich dieses Kirchengesetzes stehen, bedürfen
für ihre Aussage im Disziplinarverfahren keiner dienst-
lichen Aussagegenehmigung.

§ 11

(1) Einleitende Stelle im Sinne dieses Kirchengesetzes ist
diejenige Stelle, die die oberste Dienstaufsicht führt, oder
eine von dieser allgemein bestimmte Stelle.

(2) Wer zuständige Stelle im Sinne dieses Kirchengeset-
zes ist, regeln die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen je
für ihren Bereich.

2. Ermittlungen

§ 12

(1) Werden Tatsachen bekannt, die die Annahme begrün-
den, dass ein Pfarrer oder eine Pfarrerin die Amtspflicht ver-
letzt hat, so hat die zuständige Stelle die zur Aufklärung des
Sachverhalts notwendigen Ermittlungen zu veranlassen.
Dabei sind die belastenden, die entlastenden und die für die
Bemessung der Maßnahme bedeutsamen Umstände zu er-
mitteln.

(2) Soweit Beweise erhoben werden, ist eine Nieder-
schrift aufzunehmen. Werden Zeugen, Zeuginnen oder
Sachverständige angehört, kann die Niederschrift im förm-
lichen Verfahren verwendet werden, wenn diese vor der An-
hörung darauf hingewiesen wurden; für die Anhörung von
Zeugen und Zeuginnen gilt § 70 entsprechend. Vor der An-
hörung sind die Zeugen und Zeuginnen auf das Zeugnisver-
weigerungsrecht hinzuweisen und auf eine wahrheitsge-
mäße Aussage zu verpflichten.

§ 13

(1) Sobald es ohne Gefährdung des Ermittlungszweckes
möglich ist, ist dem Pfarrer oder der Pfarrerin Gelegenheit
zu geben, sich zu äußern. Ihm oder ihr ist mitzuteilen, wel-
che Amtspflichtverletzung zur Last gelegt wird. Dem Pfar-
rer oder der Pfarrerin steht es frei, mündlich oder schriftlich
Stellung zu nehmen oder nicht zur Sache auszusagen und je-
derzeit, auch schon vor der ersten Äußerung, einen Verteidi-

ger oder eine Verteidigerin zu befragen (§ 43 Abs. 1). Er
oder sie ist entsprechend zu belehren. Der Pfarrer oder die
Pfarrerin kann weitere Ermittlungen anregen.

(2) Dem Pfarrer oder der Pfarrerin ist zu gestatten, die Er-
mittlungsakten und beigezogenen Schriftstücke einzusehen,
soweit dies ohne Gefährdung des Ermittlungszweckes mög-
lich ist.

(3) Der Pfarrer oder die Pfarrerin kann zu jeder Anhörung
einen Verteidiger oder eine Verteidigerin hinzuziehen. Über
die Anhörung ist eine Niederschrift aufzunehmen; dem
Pfarrer oder der Pfarrerin ist eine Abschrift der Niederschrift
auszuhändigen.

(4) Das Ergebnis der Ermittlungen ist dem Pfarrer oder
der Pfarrerin bekannt zu geben. Dem Pfarrer oder der Pfar-
rerin ist Gelegenheit zu geben, sich dazu abschließend zu
äußern.

(5) Wird durch die Ermittlungen die Annahme, dass der
Pfarrer oder die Pfarrerin die Amtspflicht verletzt hat, nicht
bestätigt, oder hält die zuständige Stelle eine Maßnahme
nach diesem Kirchengesetz nicht für angezeigt oder nicht
für zulässig, so stellt sie die Ermittlungen ein. Die Einstel-
lungsverfügung ist zu begründen.

(6) Liegen die Voraussetzungen nach Absatz 5 nicht vor,
legt die zuständige Stelle die Ermittlungsakten der einleiten-
den Stelle mit einem abschließenden Bericht zur Entschei-
dung nach § 14 vor.

3. Entscheidung der einleitenden Stelle

§ 14

(1) Aufgrund des Ergebnisses der Ermittlungen entschei-
det die einleitende Stelle nach pflichtgemäßem Ermessen,
ob sie

1. das Verfahren einstellt,

2. eine Disziplinarverfügung nach § 17 erlässt,

3. das Spruchverfahren nach § 18 herbeiführt oder

4. das förmliche Verfahren nach § 37 einleitet.

(2) Die Einstellung nach Absatz 1 Nr. 1 ist zu begründen
und dem Pfarrer oder der Pfarrerin bekannt zu geben. Die
Einstellung schließt neue Ermittlungen wegen desselben
Gegenstandes nicht aus.

(3) Die einleitende Stelle darf Maßnahmen nach Absatz 1
Nrn. 2 bis 4 nicht treffen, wenn seit Einleitung des Diszipli-
narverfahrens mehr als drei Jahre vergangen sind.

4. Aussetzung des Disziplinarverfahrens

§ 15

(1) Das Disziplinarverfahren kann ausgesetzt werden,
wenn gegen den Pfarrer oder die Pfarrerin ein anderes ge-
ordnetes, insbesondere ein strafgerichtliches Verfahren an-
hängig ist und in diesem über Tatbestände entschieden wird,
deren Klärung für das Disziplinarverfahren von Bedeutung
ist.

(2) Das Disziplinarverfahren kann auch ausgesetzt wer-
den, wenn der Pfarrer oder die Pfarrerin voraussichtlich für
längere Zeit verhandlungsunfähig ist oder aus anderen
zwingenden Gründen nicht vernommen werden kann.

(3) Die Aussetzung unterbricht die Frist nach § 14 Abs. 3.

(4) Das Verfahren kann jederzeit von Amts wegen fortge-
setzt werden.

(5) Über die Aussetzung und Fortsetzung des Verfahrens
entscheidet die Stelle, bei der das Verfahren anhängig ist.
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Die Entscheidung ist zu begründen und den Beteiligten zu-
zustellen; sie ist unanfechtbar.

5. Einstellung des Disziplinarverfahrens

§ 16

(1) Das Disziplinarverfahren ist unabhängig von seinem
Stande einzustellen, wenn es nicht rechtswirksam eingelei-
tet ist oder die Voraussetzungen für die Einleitung und
Durchführung eines Verfahrens nicht vorliegen.

(2) Das Disziplinarverfahren ist auch einzustellen, wenn
der Pfarrer oder die Pfarrerin

1. im Laufe des Verfahrens stirbt oder

2. aus dem Dienstverhältnis ausscheidet oder entlassen
wird, ohne dass er oder sie weiterhin der Disziplinarauf-
sicht untersteht.

(3) § 15 Abs. 5 gilt entsprechend.

(4) Das Disziplinarverfahren gilt als eingestellt, wenn der
Pfarrer oder die Pfarrerin nach den Bestimmungen des Pfar-
rergesetzes wegen Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe aus
dem Dienstverhältnis ausscheidet.

2. Abschnitt. Disziplinarverfügung

§ 17

(1) Die einleitende Stelle kann dem Pfarrer oder der Pfar-
rerin durch Disziplinarverfügung

1. einen Verweis erteilen,

2. eine Geldbuße bis zur Höhe der Bezüge eines Monats
(Dienstbezüge, Wartegeld, Ruhegehalt) auferlegen oder

3. die Bezüge in entsprechender Anwendung der §§ 85 und
86 bruchteilsmäßig um höchstens ein Fünftel und läng-
stens auf fünf Jahre vermindern.

(2) Die Disziplinarverfügung ergeht schriftlich, ist zu be-
gründen und mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen.
Sie ist dem Pfarrer oder der Pfarrerin zuzustellen.

(3) Der Pfarrer oder die Pfarrerin kann innerhalb eines
Monats nach Zustellung der Disziplinarverfügung Be-
schwerde bei der einleitenden Stelle schriftlich oder zur
Niederschrift einlegen. Hilft die einleitende Stelle der Be-
schwerde nicht ab, so legt sie die Beschwerde mit ihrer Stel-
lungnahme binnen eines Monats der Disziplinarkammer
vor. Die Disziplinarkammer kann die Disziplinarverfügung
aufrecht erhalten, aufheben oder zugunsten des Pfarrers
oder der Pfarrerin ändern. Die Disziplinarkammer entschei-
det nach Anhörung des Pfarrers oder der Pfarrerin durch Be-
schluss. Dieser Beschluss ist unanfechtbar. Der Beschluss
ergeht im schriftlichen Verfahren; jedoch können in beson-
deren Fällen mündliche Verhandlung anberaumt und Be-
weise erhoben werden.

(4) Nach einem Beschluss nach Absatz 3 ist eine erneute
Ausübung der Disziplinarbefugnis nur wegen solcher erheb-
licher Tatsachen oder Beweismittel zulässig, die der Diszi-
plinarkammer bei ihrer Entscheidung nicht bekannt waren.

(5) Im übrigen kann die einleitende Stelle die von ihr er-
lassene Disziplinarverfügung jederzeit aufheben. Sie kann
die Sache neu entscheiden oder das Verfahren vor der Diszi-
plinarkammer einleiten. Eine Verschärfung der Disziplinar-
maßnahme nach Art und Höhe oder die Einleitung des
förmlichen Verfahrens ist nur zulässig, wenn die Diszipli-
narverfügung innerhalb von sechs Monaten nach ihrem Er-
lass aufgehoben worden ist oder wenn nach ihrem Erlass
wegen desselben Sachverhalts ein rechtskräftiges Urteil auf
Grund von tatsächlichen Feststellungen ergeht, die von den

der Disziplinarverfügung zugrunde liegenden tatsächlichen
Feststellungen abweichen.

(6) Die Geldbuße kann von den Bezügen einbehalten
werden. Die Verminderung der Bezüge beginnt mit der
nächsten auf die Bestandskraft der Disziplinarverfügung
folgenden Gehaltszahlung.

3. Abschnitt. Spruchverfahren

1. Aufgabe des Spruchausschusses

§ 18

(1) Das Spruchverfahren wird von dem Spruchausschuss
durchgeführt.

(2) Aufgabe des Spruchausschusses ist es, ohne förmli-
ches Verfahren nach §§ 37 ff. in vertrauensvoller Ausspra-
che mit dem Pfarrer oder der Pfarrerin alle zur Last gelegten
Umstände zu klären. Wenn eine Amtspflichtverletzung fest-
gestellt ist, soll ihm oder ihr zur Einsicht verholfen und der
Wille geweckt werden, einen erteilten Rat in freier Ent-
scheidung anzunehmen.

2. Bildung des Spruchausschusses

§ 19

(1) Bei der Vereinigten Kirche und bei den Gliedkirchen
werden Spruchausschüsse gebildet; es können auch gemein-
same Spruchausschüsse gebildet werden.

(2) Bei den Spruchausschüssen werden Geschäftsstellen
gebildet.

§ 20

(1) Der Spruchausschuss besteht aus einem Pfarrer als
Obmann oder einer Pfarrerin als Obfrau und mindestens
zwei weiteren Mitgliedern. Der Obmann oder die Obfrau
soll ein geistliches Aufsichtsamt innehaben. Eines der wei-
teren Mitglieder muss Pfarrer oder Pfarrerin sein, eines der
weiteren Mitglieder muss die Befähigung zum Richteramt
haben.

(2) Für die Mitglieder ist die erforderliche Zahl von stell-
vertretenden Mitgliedern zu berufen.

(3) Das Verfahren für die Berufung der Mitglieder und
stellvertretenden Mitglieder sowie die Bildung der Ge-
schäftsstellen regeln die Vereinigte Kirche und ihre Glied-
kirchen je für ihren Bereich.

3. Das Verfahren im Einzelnen

§ 21

(1) Beschließt die einleitende Stelle die Durchführung
des Spruchverfahrens, so hat sie in dem Beschluss anzuge-
ben, worin eine Amtspflichtverletzung erblickt wird.

(2) Der Beschluss ist dem Obmann oder der Obfrau des
Spruchausschusses und dem Pfarrer oder der Pfarrerin zuzu-
stellen.

(3) Dem Obmann oder der Obfrau des Spruchausschusses
sind gleichzeitig die Verfahrensakten und die für die Ge-
samtbeurteilung sonst erheblichen Unterlagen zuzuleiten.

§ 22

Der Pfarrer oder die Pfarrerin kann einen Beistand hinzu-
ziehen; Beistand kann ein Pfarrer, eine Pfarrerin, ein theolo-
gischer Hochschullehrer, eine theologische Hochschullehre-
rin oder eine Person sein, die die Befähigung zum Richter-
amt hat; der Beistand muss einer Gliedkirche der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland angehören und zu kirchlichen
Ämtern wählbar sein. Dem Pfarrer oder der Pfarrerin und
dem Beistand ist Einsicht in die Verfahrensakten zu geben.
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§ 23

(1) Der Obmann oder die Obfrau des Spruchausschusses
trifft die erforderlichen Vorbereitungen. § 60 Abs. 1 Satz 4
gilt entsprechend. Der Obmann oder die Obfrau leitet die
Aussprache in der Verantwortung für einen geordneten Ab-
lauf und für den besonderen Charakter des Spruchverfah-
rens. Er oder sie kann mit Zustimmung des Pfarrers oder der
Pfarrerin die vorübergehende Teilnahme des Beistandes, der
Vertretung der einleitenden Stelle und anderer Personen zu-
lassen, wenn dies dienlich erscheint.

(2) Die Aussprache ist nicht öffentlich. Ihre wesentlichen
Ergebnisse sind in einer Niederschrift festzuhalten. Die
Niederschrift wird von einem der weiteren Mitglieder des
Spruchausschusses gefertigt und von diesem sowie dem Ob-
mann oder der Obfrau unterschrieben. Ohne Zustimmung
des Pfarrers oder der Pfarrerin darf die Niederschrift nur
vom Spruchausschuss verwertet werden.

§ 24

Die Aussprache ist nicht auf den von der einleitenden
Stelle nach § 21 mitgeteilten Sachverhalt beschränkt. Sie ist
auch auf neue Tatbestände zu erstrecken, die die einleitende
Stelle nachträglich mitteilt oder die sich in der Aussprache
ergeben. In diesem Falle ist der einleitenden Stelle Gelegen-
heit zur Stellungnahme zu geben.

§ 25

(1) Ist der Sachverhalt noch weiter zu klären, so kann der
Spruchausschuss die erforderlichen Erhebungen selbst vor-
nehmen, sie durch beauftragte Mitglieder des Spruchaus-
schusses durchführen lassen oder die einleitende Stelle um
die Vornahme ersuchen.

(2) Für die Klärung des Sachverhaltes gelten die Bestim-
mungen für die Beweiserhebung im förmlichen Verfahren
sinngemäß.

4. Der Spruch und seine Folgen

§ 26

(1) Nach Abschluss der Aussprache ergeht ein Spruch.

(2) Dem Spruch dürfen nur solche Tatsachen und Be-
weismittel zu Grunde gelegt werden, die Gegenstand der
Aussprache gewesen sind.

(3) Der Spruch ist dem Pfarrer oder der Pfarrerin münd-
lich zu eröffnen. Er ist alsbald schriftlich niederzulegen, mit
Tatbestand und Gründen zu versehen und von den Mit-
gliedern des Spruchausschusses zu unterschreiben. Ist ein
Mitglied an der Unterschrift verhindert, so wird dies unter
Angabe des Verhinderungsgrundes von dem Obmann oder
der Obfrau vermerkt.

(4) Eine Ausfertigung des mit Gründen versehenen Spru-
ches ist dem Pfarrer oder der Pfarrerin und der einleitenden
Stelle zuzustellen.

§ 27

(1) Durch den Spruch kann festgestellt werden, dass

1. die Beschuldigungen unbegründet sind,

2. die Beschuldigungen nicht bewiesen sind oder

3. die Amtspflicht verletzt ist.

(2) Der Spruchausschuss kann beschließen, dass der
Spruch nach Absatz 1 Nrn. 1 und 2 in bestimmter Weise be-
kannt zu geben ist.

§ 28

Stellt der Spruchausschuss fest, dass die Amtspflicht ver-
letzt ist (§ 27 Abs. 1 Nr. 3), so kann er

1. dem Pfarrer oder der Pfarrerin Vorhaltungen machen
und ihn oder sie vermahnen,

2. dem Pfarrer oder der Pfarrerin einen Rat erteilen oder

3. feststellen, dass das Spruchverfahren zur Bereinigung
des Falles nicht ausreicht.

§ 29

(1) Der Rat (§ 28 Nr. 2) kann insbesondere darin be-
stehen,

1. sich bestimmten, zeitlich befristeten Auflagen für die
Amts- und Lebensführung zu unterwerfen,

2. sich gegenüber bestimmten Personen oder vor der Ge-
meinde zu entschuldigen,

3. ein begangenes Unrecht wieder gutzumachen oder

4. der Übertragung einer anderen Pfarrstelle oder allge-
meinkirchlichen Aufgabe binnen angemessener Frist zu-
zustimmen; die Annahme eines Spruches mit dem Rat
der Versetzung steht der Zustimmung zur Versetzung
nach § 81 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 des Pfarrergesetzes gleich.

(2) Die Unabhängigkeit des Dienstes an Wort und Sakra-
ment darf durch den Rat nicht beeinträchtigt werden.

(3) Der Rat soll eindeutig erkennen lassen, welches Han-
deln von dem Pfarrer oder der Pfarrerin erwartet wird.
Soweit notwendig, ist zu bestimmen, innerhalb welcher
Frist, gerechnet von der Zustellung des Spruches an
(§ 26 Abs. 4), der Rat zu befolgen ist. Der Obmann oder die
Obfrau kann auf Antrag des Pfarrers oder der Pfarrerin in
begründeten Fällen die Frist verlängern.

§ 30

In den Fällen des § 27 Abs. 1 Nr. 2 und des § 28 Nrn. 1
und 2 fordert der Obmann oder die Obfrau des Spruchaus-
schusses den Pfarrer oder die Pfarrerin mit der Zustellung
des Spruches auf, binnen einer Frist von zwei Wochen
schriftlich mitzuteilen, ob der Spruch angenommen wird
oder nicht.

§ 31

(1) Erklärt der Pfarrer oder die Pfarrerin frist- und form-
gerecht, dass der Spruch angenommen wird, so hat der Ob-
mann oder die Obfrau des Spruchausschusses der einleiten-
den Stelle davon unter Rückgabe der Akten Kenntnis zu
geben.

(2) Die einleitende Stelle hat darauf zu achten, dass ein
mit dem Spruch erteilter Rat befolgt wird.

§ 32

(1) Das Disziplinarverfahren ist abgeschlossen, wenn ein
Spruch nach § 27 Abs. 1 Nr. 1 ergangen ist. Es ist ferner ab-
geschlossen, wenn die Annahme des Spruches erklärt wurde
und die einleitende Stelle im Falle der Erteilung eines Rates
bestätigt hat, dass der Rat befolgt wurde.

(2) Der Tatbestand, der dem Spruchverfahren zu Grunde
gelegen hat, kann nicht mehr Gegenstand eines neuen Diszi-
plinarverfahrens sein.

§ 33

(1) Erklärt der Pfarrer oder die Pfarrerin fristgerecht, dass
der Spruch nicht angenommen wird, oder wird innerhalb der
Frist keine Erklärung abgegeben, so hat der Obmann oder
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die Obfrau der einleitenden Stelle unter Rückgabe der Akten
davon Kenntnis zu geben.

(2) Die einleitende Stelle entscheidet nunmehr gemäß
§ 14 Abs. 1 Nr. 2 oder 4.

§ 34

Stellt die einleitende Stelle fest, dass der Pfarrer oder die
Pfarrerin den Rat nicht befolgt hat, und erhebt der Pfarrer
oder die Pfarrerin innerhalb von zwei Wochen nach Zu-
stellung gegen die Feststellung keine Einwendungen, so ist
nach § 33 Abs. 2 zu verfahren. Macht der Pfarrer oder die
Pfarrerin geltend, dass der Rat befolgt sei, so trifft der
Spruchausschuss die Feststellung.

§ 35

Hat der Spruchausschuss festgestellt, dass das Spruchver-
fahren zur Bereinigung des Falles nicht ausreicht (§ 28
Nr. 3), so leitet der Obmann oder die Obfrau nach Zustel-
lung des Spruches die Akten der einleitenden Stelle wieder
zu. Die einleitende Stelle ordnet die Durchführung des
förmlichen Verfahrens an.

§ 36

(1) Weigert sich der Pfarrer oder die Pfarrerin, an der
Aussprache teilzunehmen, oder entzieht er oder sie sich der
Aussprache, so stellt der Spruchausschuss dies fest. Die
Feststellung ist schriftlich niederzulegen; dabei ist anzu-
geben, aus welchen Gründen der Pfarrer oder die Pfarrerin
die Aussprache verweigert hat. Die Feststellung ist von den
Mitgliedern des Spruchausschusses zu unterschreiben.

(2) Der Obmann oder die Obfrau des Spruchausschusses
leitet die Feststellung mit den Akten der einleitenden Stelle
zu.

(3) Die einleitende Stelle entscheidet nunmehr gemäß
§ 14 Abs. 1 Nr. 2 oder 4.

4. Abschnitt. Förmliches Verfahren
1. Unterabschnitt. Verfahren in 1. Instanz

1. Allgemeines

§ 37

(1) Das förmliche Verfahren gliedert sich in die Untersu-
chung und in das Verfahren vor der Disziplinarkammer.

(2) Von der Untersuchung kann abgesehen werden, wenn
der Sachverhalt, insbesondere durch ein vorausgegangenes
Spruchverfahren, hinreichend geklärt erscheint. Der Pfarrer
oder die Pfarrerin ist davon in Kenntnis zu setzen.

§ 38

(1) Beschließt die einleitende Stelle die Durchführung
des förmlichen Verfahrens, so hat sie in dem Beschluss den
wesentlichen Inhalt der Beschuldigungen anzugeben.

(2) Der Beschluss ist dem Pfarrer oder der Pfarrerin zu-
zustellen.

§ 39

(1) Der Pfarrer oder die Pfarrerin kann die Einleitung
eines förmlichen Verfahrens gegen sich beantragen, um sich
von dem Verdacht einer Amtspflichtverletzung zu befreien.
Satz 1 gilt nicht, wenn nach den Vorschriften des Pfarrerge-
setzes die Voraussetzungen vorliegen, nach denen ein Pfar-
rer oder eine Pfarrerin wegen Verurteilung zu einer Frei-
heitsstrafe aus dem Dienstverhältnis ausscheidet.

(2) Lehnt die einleitende Stelle den Antrag nach Ab-
satz 1 Satz 1 ab, hat sie dem Pfarrer oder der Pfarrerin be-
kannt zu geben, dass sie die Einleitung eines förmlichen

Verfahrens nicht für gerechtfertigt hält. Auf Antrag hat sie
diese Entscheidung schriftlich zu begründen.

(3) Wird in den Gründen eine Amtspflichtverletzung
nicht ausdrücklich ausgeschlossen oder wird offen gelassen,
ob eine Amtspflichtverletzung vorliegt, kann der Pfarrer
oder die Pfarrerin die Entscheidung der Disziplinarkammer
beantragen. Der Antrag ist innerhalb eines Monats nach Zu-
stellung der Entscheidung schriftlich einzureichen und zu
begründen.

(4) Die Disziplinarkammer entscheidet durch Beschluss.
Dieser Beschluss ist unanfechtbar. Er ist dem Pfarrer oder
der Pfarrerin zuzustellen. Der Beschluss ergeht im schrift-
lichen Verfahren; jedoch können in besonderen Fällen
mündliche Verhandlung anberaumt und Beweise erhoben
werden.

§ 40

(1) Die Durchführung des förmlichen Verfahrens wird
nicht dadurch verhindert, dass der Pfarrer oder die Pfarrerin
verhandlungsunfähig geworden ist oder aus anderen zwin-
genden Gründen nicht vernommen werden kann. In diesen
Fällen hat die einleitende Stelle, wenn der Zustand voraus-
sichtlich längere Zeit andauern wird, eine Vertretung zu be-
stellen. Die Vertretung nimmt die Rechte des Pfarrers oder
der Pfarrerin im Verfahren wahr.

(2) § 15 Abs. 2 bleibt unberührt.

§ 41

Förmliche Verfahren, die gegen mehrere Pfarrer oder
Pfarrerinnen wegen desselben Sachverhaltes eingeleitet
sind, können miteinander verbunden und wieder getrennt
werden. Dasselbe gilt für förmliche Verfahren, die gegen
einen Pfarrer oder eine Pfarrerin wegen verschiedener Sach-
verhalte eingeleitet sind.

§ 42

(1) Die einleitende Stelle bestellt für sich eine Vertretung,
die an ihre Weisungen gebunden ist. Die Bestellung kann je-
derzeit widerrufen werden. Bestellung und Widerruf sind
dem Pfarrer oder der Pfarrerin mitzuteilen.

(2) Die Vertretung der einleitenden Stelle kann jederzeit
die Verfahrensakten einsehen.

§ 43

(1) Der Pfarrer oder die Pfarrerin kann als Verteidigung je
eine Person aus folgenden Gruppen bestellen:

1. Pfarrer oder Pfarrerinnen sowie theologische Hoch-
schullehrer oder Hochschullehrerinnen und

2. Personen, die die Befähigung zum Richteramt haben.

Verteidiger oder Verteidigerinnen müssen einer Gliedkirche
der Evangelischen Kirche in Deutschland angehören und zu
kirchlichen Ämtern wählbar sein. Verteidiger oder Verteidi-
gerin darf nicht sein, wer die Dienstaufsicht über den Pfar-
rer oder die Pfarrerin geführt hat oder führt.

(2) Bestellt der Pfarrer oder die Pfarrerin nur einen Ver-
teidiger oder eine Verteidigerin, so kann er oder sie aus den
in Absatz 1 Satz 1 genannten Gruppen wählen.

(3) Der Pfarrer oder die Pfarrerin und die Verteidigung
haben das Recht, die Verfahrensakten einzusehen und dar-
aus Abschriften oder Ablichtungen zu nehmen.

§ 44

(1) Die einleitende Stelle bestellt, falls nicht von der
Untersuchung abgesehen wird, einen Untersuchungsführer
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oder eine Untersuchungsführerin. Er oder sie soll die Be-
fähigung zum Richteramt haben; für ihn oder sie gilt § 43
Abs. 1 Satz 2 entsprechend.

(2) Die Bestellung des Untersuchungsführers oder der
Untersuchungsführerin ist dem Pfarrer oder der Pfarrerin
alsbald mitzuteilen.

2. Untersuchung

§ 45

(1) Der Untersuchungsführer oder die Untersuchungsfüh-
rerin hat den Pfarrer oder die Pfarrerin zu vernehmen und
die noch erforderlichen Beweise zu erheben. Soweit nichts
anderes bestimmt ist, gelten § 63 Abs. 1 Satz 4 und die
§§ 67 bis 74 entsprechend. Der Untersuchungsführer oder
die Untersuchungsführerin darf keine Vereidigungen vor-
nehmen.

(2) Der Untersuchungsführer oder die Untersuchungsfüh-
rerin ist in der Durchführung der Untersuchung unabhängig
und an Weisungen nicht gebunden. Er oder sie ist abzuberu-
fen, wenn er oder sie aus zwingenden Gründen dauernd oder
auf längere Zeit an der Durchführung der Untersuchung
verhindert ist oder wenn die Voraussetzungen für die Bestel-
lung weggefallen sind. Die Abberufung ist dem Pfarrer oder
der Pfarrerin alsbald mitzuteilen.

(3) Für den Ausschluss und die Ablehnung des Untersu-
chungsführers oder der Untersuchungsführerin gelten die
Bestimmungen der §§ 111 und 112 entsprechend mit der
Maßgabe, dass die einleitende Stelle entscheidet.

§ 46

(1) Bei allen Vernehmungen und Beweiserhebungen ist
eine Niederschrift anzufertigen, die alle rechtserheblichen
Tatsachen enthalten muss. Der Untersuchungsführer oder
die Untersuchungsführerin hat dazu einen Schriftführer oder
eine Schriftführerin zu bestellen.

(2) Der Schriftführer oder die Schriftführerin ist zur ge-
wissenhaften Erfüllung der Aufgabe und zur Verschwiegen-
heit zu verpflichten. Über einen Antrag auf Ablehnung des
Schriftführers oder der Schriftführerin entscheidet der
Untersuchungsführer oder die Untersuchungsführerin end-
gültig.

(3) Die Niederschrift kann entweder durch unmittelbare
Aufnahme durch den Schriftführer oder die Schriftführerin
erstellt werden. Sie kann ferner durch eine Tonbandauf-
nahme vorläufig erstellt werden, wenn der Schriftführer
oder die Schriftführerin abwesend ist. Das Diktat ist den be-
teiligten Personen vorzulesen; die Tonbandaufnahme ist
ihnen vorzuspielen. Die beteiligten Personen können darauf
verzichten. Die vorläufige Aufzeichnung ist von dem
Schriftführer oder der Schriftführerin unverzüglich in eine
Niederschrift zu übertragen; er oder sie kann sich dabei
einer Hilfsperson bedienen. Für die an der Übertragung der
Niederschrift beteiligten Personen gilt Absatz 2 Satz 1 ent-
sprechend.

§ 47

(1) Der Untersuchungsführer oder die Untersuchungsfüh-
rerin regelt nach pflichtmäßigem Ermessen im Rahmen des
Untersuchungszwecks die Teilnahme der Vertretung der ein-
leitenden Stelle, des Pfarrers oder der Pfarrerin und der Ver-
teidigung an den Beweiserhebungen; er oder sie entscheidet
über die Zulassung von Fragen und über Beweisanträge.
Beweisanträgen der Vertretung der einleitenden Stelle muss
der Untersuchungsführer oder die Untersuchungsführerin
stattgeben.

(2) Der Untersuchungsführer oder die Untersuchungsfüh-
rerin hat Beweisanträgen des Pfarrers oder der Pfarrerin
stattzugeben, soweit sie für die Tat- oder Schuldfrage, die
Bemessung einer Disziplinarmaßnahme oder die Gewäh-
rung eines Unterhaltsbeitrages (§ 91) von Bedeutung sein
können. Die Entscheidung über einen Beweisantrag kann
nicht angefochten werden.

§ 48

(1) Die Vertretung der einleitenden Stelle kann beantra-
gen, dass die Untersuchung auf neue Punkte erstreckt wird,
die den Verdacht einer Amtspflichtverletzung begründen.
Der Untersuchungsführer oder die Untersuchungsführerin
muss dem Antrag stattgeben. Er oder sie kann auch von sich
aus die Untersuchung auf neue Punkte ausdehnen, wenn die
Vertretung der einleitenden Stelle zustimmt.

(2) Dem Pfarrer oder der Pfarrerin ist Gelegenheit zu
geben, sich auch zu den neuen Anschuldigungspunkten zu
äußern.

§ 49

Hält der Untersuchungsführer oder die Untersuchungs-
führerin den Zweck der Untersuchung für erreicht, so hat er
oder sie dem Pfarrer oder der Pfarrerin Gelegenheit zu
geben, sich abschließend zu äußern. Danach sind die Akten
mit einem zusammenfassenden Bericht der einleitenden
Stelle vorzulegen.

3. Einstellung

§ 50

(1) Wird das förmliche Verfahren nach § 14 Abs. 1 Nr. 4
oder nach § 39 durchgeführt, so kann die einleitende Stelle
das Verfahren einstellen, wenn sie dies nach dem Ergebnis
der Untersuchung für angebracht hält.

(2) Wird das förmliche Verfahren nach § 35 Satz 2 oder
§ 36 Abs. 3 durchgeführt, so kann das Verfahren nur einge-
stellt werden, wenn die Beschuldigungen nach dem Ergeb-
nis der Untersuchung offensichtlich unbegründet sind.

(3) Die Einstellung ist zu begründen, der Bescheid ist
dem Pfarrer oder der Pfarrerin zuzustellen.

(4) Die einleitende Stelle kann das Verfahren von dem
Zeitpunkt der Anhängigkeit bei der Disziplinarkammer an
(§ 57 Abs. 1) nicht mehr einstellen.

(5) Das förmliche Verfahren gilt als eingestellt, wenn der
Pfarrer oder die Pfarrerin nach den Bestimmungen des Pfar-
rergesetzes wegen Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe aus
dem Dienstverhältnis ausscheidet.

4. Disziplinarverfügung

§ 51

Hält die einleitende Stelle nach dem Ergebnis der Unter-
suchung eine Disziplinarverfügung für ausreichend, so hat
sie diese zu erlassen. § 17 findet Anwendung. Andernfalls
leitet sie das förmliche Verfahren vor der Disziplinarkam-
mer ein.

5. Anschuldigungsschrift

§ 52

(1) Wird weder das Verfahren nach § 50 eingestellt noch
eine Disziplinarverfügung nach § 51 erlassen, so legt die
Vertretung der einleitenden Stelle der Disziplinarkammer
eine Anschuldigungsschrift sowie die Untersuchungsakten
und die sonst für die Gesamtbeurteilung erheblichen Unter-
lagen vor.
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(2) Die Anschuldigungsschrift muss die Tatsachen, aus
denen sich die Amtspflichtverletzung ergibt, und die Be-
weismittel angeben. Sie darf Belastendes nur verwerten,
soweit der Pfarrer oder die Pfarrerin Gelegenheit gehabt hat,
sich dazu zu äußern.

6. Verfahren vor der Disziplinarkammer

a) Aufgabe der Disziplinarkammer

§ 53

Die Disziplinarkammer verhandelt über die erhobenen
Anschuldigungen mündlich. Sie hat alles zu tun, was zur Er-
forschung der Wahrheit notwendig ist. Nach Feststellung
des Sachverhaltes entscheidet sie durch Urteil.

b) Bildung der Disziplinarkammer

§ 54

(1) Disziplinarkammern werden bei der Vereinigten Kir-
che und bei den Gliedkirchen gebildet; es können auch ge-
meinsame Disziplinarkammern gebildet werden.

(2) Bei den Disziplinarkammern werden Geschäftsstellen
gebildet.

§ 55

(1) Die Disziplinarkammer besteht aus einem Vorsitzen-
den oder einer Vorsitzenden, der oder die die Befähigung
zum Richteramt haben muss, und vier weiteren Mitgliedern.
Zwei der weiteren Mitglieder sind Pfarrer oder Pfarrerin-
nen; eines der weiteren Mitglieder muss die Befähigung
zum Richteramt haben.

(2) Für die Mitglieder ist die erforderliche Zahl von stell-
vertretenden Mitgliedern zu berufen.

(3) Das Verfahren für die Berufung der Mitglieder und
stellvertretenden Mitglieder und die Bildung der Geschäfts-
stellen regeln die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen je
für ihren Bereich.

§ 56

(1) Der oder die Vorsitzende der Disziplinarkammer be-
stellt den Schriftführer oder die Schriftführerin und regelt
dessen oder deren Vertretung.

(2) Der Schriftführer oder die Schriftführerin hat die
Niederschriften bei Verhandlungen und Beweiserhebungen
zu fertigen. Er oder sie wird von dem oder der Vorsitzenden
der Disziplinarkammer zu gewissenhafter Erfüllung der
Aufgaben und zur Verschwiegenheit verpflichtet.

c) Anhängigkeit des Verfahrens

§ 57

(1) Mit dem Eingang der Anschuldigungsschrift wird das
Verfahren bei der Disziplinarkammer anhängig.

(2) Liegen die Voraussetzungen des § 16 Abs. 1 und 2
vor, so stellt der oder die Vorsitzende das Verfahren ein.
Gegen den Beschluss des oder der Vorsitzenden kann inner-
halb von zwei Wochen nach Zustellung die Entscheidung
der Kammer angerufen werden. Die Kammer entscheidet
durch Beschluss endgültig; dieser ist mit Gründen zu ver-
sehen.

§ 58

(1) Der oder die Vorsitzende stellt dem Pfarrer oder der
Pfarrerin eine beglaubigte Abschrift der Anschuldigungs-
schrift sowie etwaiger Nachträge zu und bestimmt eine Frist
zur schriftlichen Äußerung.

(2) Nach Ablauf der Frist beraumt der oder die Vorsit-
zende Termin zur mündlichen Verhandlung an.

d) Neue Anschuldigungspunkte

§ 59

(1) Die Vertretung der einleitenden Stelle kann bis zum
Ende der Beweisaufnahme in der mündlichen Verhandlung
neue Anschuldigungspunkte zum Gegenstand des Verfah-
rens machen.

(2) Ein Nachtrag zur Anschuldigungsschrift ist bis zur
mündlichen Verhandlung schriftlich dem oder der Vorsit-
zenden mitzuteilen. Der oder die Vorsitzende stellt den
schriftlichen Nachtrag dem Pfarrer oder der Pfarrerin zu.
Zwischen der Zustellung und dem Termin der mündlichen
Verhandlung müssen mindestens zwei Wochen liegen.

(3) In der mündlichen Verhandlung kann ein Nachtrag zur
Anschuldigungsschrift zu Protokoll erklärt werden. Dieser
kann nur mit Zustimmung des Pfarrers oder der Pfarrerin
zum Gegenstand der Urteilsfindung gemacht werden;
stimmt der Pfarrer oder die Pfarrerin nicht zu, unterbricht
der oder die Vorsitzende die mündliche Verhandlung für
mindestens zwei Wochen.

e) Mündliche Verhandlung

§ 60

(1) Der oder die Vorsitzende lädt zur mündlichen Ver-
handlung die Vertretung der einleitenden Stelle, den Pfarrer
oder die Pfarrerin, die Verteidigung sowie die Zeugen, Zeu-
ginnen und Sachverständigen. Der Pfarrer oder die Pfarrerin
ist auf die Vorschriften des § 62, Zeugen und Zeuginnen
sind auf die Vorschriften des § 67 Abs. 1 Satz 2 hinzu-
weisen. Der Vertretung der einleitenden Stelle, dem Pfarrer
oder der Pfarrerin und der Verteidigung sind die Namen der
geladenen Zeugen, Zeuginnen und Sachverständigen mitzu-
teilen. Dem Pfarrer oder der Pfarrerin und der Verteidigung
sind außerdem die Mitglieder der Disziplinarkammer sowie
ihre Stellvertreter und Stellvertreterinnen mit dem Hinweis
zu benennen, dass der Ausschluss von der Mitwirkung
(§ 111) oder die Ablehnung wegen Besorgnis der Befangen-
heit eines Mitgliedes (§ 112) spätestens eine Woche vor dem
Verhandlungstermin bei der Disziplinarkammer geltend ge-
macht sein muss.

(2) Die Vertretung der einleitenden Stelle und der Pfarrer
oder die Pfarrerin können Zeugen, Zeuginnen und Sachver-
ständige stellen. Die Kammer beschließt, ob sie zu verneh-
men sind.

§ 61

(1) Die Ladungen sind zuzustellen.

(2) Zwischen der Zustellung an den Pfarrer oder die Pfar-
rerin und dem Verhandlungstermin müssen mindestens drei
Wochen liegen, wenn der Pfarrer oder die Pfarrerin nicht auf
die Einhaltung der Frist verzichtet. Als Verzicht gilt es auch,
wenn er oder sie sich auf die Verhandlung einläßt, ohne die
Nichteinhaltung der Frist zu rügen.

§ 62

(1) Der Pfarrer oder die Pfarrerin ist verpflichtet, zu der
mündlichen Verhandlung zu erscheinen.

(2) Ist der Pfarrer oder die Pfarrerin voraussichtlich län-
gere Zeit am Erscheinen zur mündlichen Verhandlung ver-
hindert, so kann die Vertretung der einleitenden Stelle bei
der Kammer beantragen, die Verhandlung in Abwesenheit
des Pfarrers oder der Pfarrerin durchzuführen. Dem Antrag
ist stattzugeben, wenn dringende Gründe dies rechtfertigen.
Hat der Pfarrer oder die Pfarrerin eine Verteidigung nicht
bestellt, so kann der oder die Vorsitzende von Amts wegen
eine Verteidigung bestellen.
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(3) Ist der Pfarrer oder die Pfarrerin aus zwingenden
Gründen am Erscheinen zur mündlichen Verhandlung ver-
hindert und wird die Kammer hiervon rechtzeitig unterrich-
tet, so ist ein neuer Termin zur Verhandlung anzusetzen.
Soweit die Verhinderung nach Satz 1 auf einer Verhand-
lungsunfähigkeit beruht, kann die Kammer den Pfarrer oder
die Pfarrerin auffordern, diese durch Beibringung eines
amts- oder vertrauensärztlichen Zeugnisses nachzuweisen.
Andere Verhinderungsgründe sind glaubhaft zu machen.

(4) Bleibt der Pfarrer oder die Pfarrerin der Verhandlung
fern, ohne dass der Kammer mitgeteilt wurde, dass er oder
sie aus zwingenden Gründen am Erscheinen verhindert war,
so kann auch in Abwesenheit verhandelt werden. Ergeht
aufgrund dieser Verhandlung ein Urteil, so kann der Pfarrer
oder die Pfarrerin binnen zwei Wochen nach Zustellung
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragen. Dem
Antrag ist stattzugeben, wenn der Pfarrer oder die Pfarrerin
nachweist, dass er oder sie am Erscheinen zwingend verhin-
dert und nicht in der Lage war, dies rechtzeitig mitzuteilen.

(5) Ein Antrag nach Absatz 4 ist unzulässig, wenn der
Pfarrer oder die Pfarrerin auf die Berufung verzichtet oder
diese zurückgenommen hat.

§ 63

(1) Der oder die Vorsitzende leitet die mündliche Ver-
handlung. Er oder sie vernimmt den Pfarrer oder die Pfarre-
rin und erhebt die Beweise. Er oder sie trifft die zur Auf-
rechterhaltung der Ordnung in der Verhandlung erforder-
lichen Maßnahmen. Zur Wahrung schutzwürdiger Interes-
sen von Zeugen oder Zeuginnen kann der Pfarrer oder die
Pfarrerin für die Dauer der Vernehmung von der Teilnahme
an der Verhandlung ausgeschlossen werden. Ihm oder ihr ist
das Ergebnis der Vernehmung mitzuteilen.

(2) Die mündliche Verhandlung ist nicht öffentlich. Der
oder die Vorsitzende kann Vertreter oder Vertreterinnen
kirchlicher Dienststellen, insbesondere diejenigen, die die
Ermittlungen nach §§ 12 ff. durchgeführt haben, und andere
Personen, die ein berechtigtes Interesse an der Teilnahme
haben, zulassen.

§ 64

(1) Die Mitglieder der Kammer, ein Schriftführer oder
eine Schriftführerin und die Vertretung der einleitenden
Stelle sowie, wenn sie erschienen sind, der Pfarrer oder die
Pfarrerin und die Verteidigung müssen bei der Verhandlung
ständig zugegen sein (Anwesenheitsverpflichtete). § 62
Abs. 2 und 4 gilt entsprechend. § 63 Abs. 1 Satz 4 bleibt un-
berührt.

(2) Die ständige Gegenwart der Mitglieder der Kammer
gilt als gewahrt, wenn für ausfallende Mitglieder Ergän-
zungsmitglieder eintreten, die der oder die Vorsitzende zu
der Verhandlung zugezogen hat und die von Anfang an
daran teilgenommen haben. Bei unveränderter Besetzung
der Kammer kann eine unterbrochene Verhandlung inner-
halb von 30 Tagen fortgesetzt werden.

(3) Ist der Pfarrer oder die Pfarrerin vorübergehend ver-
handlungsunfähig, so kann der oder die Vorsitzende das Ver-
fahren aussetzen und auch eine schon begonnene Verhand-
lung unterbrechen oder vertagen.

§ 65

(1) Die von dem Schriftführer oder der Schriftführerin
geführte Niederschrift über die Verhandlung muss enthalten

1. Ort und Tag der Verhandlung,

2. die Namen der Mitglieder der Disziplinarkammer und
des Schriftführers oder der Schriftführerin und

3. die Namen der Vertretung der einleitenden Stelle, des
Pfarrers oder der Pfarrerin, der Verteidigung sowie der
Zeugen, Zeuginnen und Sachverständigen.

(2) Die Niederschrift muss den Gang, wesentliche Vor-
kommnisse und die Ergebnisse der Verhandlung wieder-
geben und ersichtlich machen, dass die Förmlichkeiten be-
achtet sind. Sie muss die Bezeichnung der verlesenen
Schriftstücke sowie die im Laufe der Verhandlung gestellten
Anträge, die ergangenen Entscheidungen und die Urteils-
formel enthalten.

(3) Kommt es auf die Feststellung eines Vorganges in der
Verhandlung oder des Wortlautes einer Aussage oder Äuße-
rung an, so hat der oder die Vorsitzende zu veranlassen, dass
die Feststellung des Vorganges vollständig niedergeschrie-
ben und verlesen wird. In der Niederschrift ist zu vermer-
ken, dass die Verlesung geschehen und die Genehmigung
erfolgt ist, oder welche Einwendungen erhoben sind.

(4) Die Niederschrift ist von dem oder der Vorsitzenden
und von dem Schriftführer oder der Schriftführerin zu unter-
schreiben.

§ 66

Nach Aufruf der Sache durch den Vorsitzenden oder die
Vorsitzende trägt die Vertretung der einleitenden Stelle in
Abwesenheit der Zeugen und Zeuginnen den wesentlichen
Inhalt der Anschuldigungsschrift vor. Der Pfarrer oder die
Pfarrerin wird, wenn er oder sie erschienen ist, zur Person
und Sache gehört. Hierauf werden die Beweise erhoben.

f) Beweisaufnahme

§ 67

(1) Soweit Tatsachen nicht offenkundig sind oder nicht
von dem Pfarrer oder der Pfarrerin glaubhaft zugestanden
werden, wird der Beweis durch Vernehmung der Zeugen,
Zeuginnen und Sachverständigen, durch Einnahme des
Augenscheins und durch Urkunden geführt. Zeugen und
Zeuginnen sind verpflichtet, zu der mündlichen Verhand-
lung zu erscheinen.

(2) Die Kammer entscheidet über die Form, in der Be-
weise zu erheben sind. Niederschriften, Aussagen und Bild-
Ton-Aufzeichnungen von Personen, die in der Unter-
suchung oder in einem anderen gesetzlich geordneten Ver-
fahren vernommen worden sind, können verwendet werden,
sofern sie in der mündlichen Verhandlung verlesen oder in
anderer Weise wiedergegeben worden sind. Satz 2 gilt auch
für Niederschriften nach § 12 Abs. 2, wenn die angehörten
Personen vor der Anhörung darauf hingewiesen wurden,
dass die Niederschriften verwertet werden können.

(3) Reicht eine Verlesung oder anderweitige Wiedergabe
der Aussage von Personen unter 16 Jahren, die von der
Amtspflichtverletzung betroffen sind, zur Erforschung der
Wahrheit nicht aus, so können diese Personen getrennt von
den Anwesenheitsverpflichteten (§ 64 Abs. 1) vernommen
werden. Die Vernehmung wird den Anwesenheitsverpflich-
teten zeitgleich in Bild und Ton übertragen. Die Mitwir-
kungsbefugnisse der Anwesenheitsverpflichteten bleiben im
übrigen unberührt.

(4) Von der Erhebung einzelner Beweise kann abgesehen
werden, wenn der Pfarrer oder die Pfarrerin, die Verteidi-
gung und die Vertretung der einleitenden Stelle damit ein-
verstanden sind. Die Erhebung eines Beweises muss abge-
lehnt werden, wenn sie unzulässig ist. Sie soll abgelehnt
werden, wenn die Kammer sie für unerheblich oder unge-
eignet hält. Die Ablehnung eines Beweisantrages bedarf
eines Beschlusses der Kammer.
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§ 68

Der Entscheidung können nach Verlesen in der münd-
lichen Verhandlung zu Grunde gelegt werden

1. tatsächliche Feststellungen der rechtskräftigen Entschei-
dung in einem anderen gesetzlich geordneten Verfahren,
die den Sachverhalt betreffen, der den Gegenstand des
förmlichen Verfahrens bildet, und

2. schriftliche Auskünfte von Behörden, sonstigen Dienst-
stellen und Amtspersonen sowie ärztliche Zeugnisse.

§ 69

(1) Bei der Beweisaufnahme hat der oder die Vorsitzende
den weiteren Mitgliedern der Kammer, der Vertretung der
einleitenden Stelle, dem Pfarrer oder der Pfarrerin und der
Verteidigung auf Verlangen zu gestatten, Fragen an die Zeu-
gen, Zeuginnen und Sachverständigen zu stellen. Ungeeig-
nete oder nicht zur Sache gehörende Fragen kann der oder
die Vorsitzende zurückweisen.

(2) Nach jeder Vernehmung von Zeugen, Zeuginnen oder
Sachverständigen sowie nach jeder Verlesung eines Schrift-
stückes ist der Pfarrer oder die Pfarrerin jeweils zu fragen,
ob er oder sie etwas zu erklären hat.

§ 70

(1) Das Zeugnis kann verweigern, wer mit dem Pfarrer
oder der Pfarrerin

1. verlobt ist oder war,

2. verheiratet ist oder war oder

3. in gerade Linie verwandt, verschwägert oder durch An-
nahme an Kindes Statt verbunden oder in der Seitenlinie
bis zum dritten Grade verwandt oder bis zum zweiten
Grade verschwägert ist, auch wenn die Ehe, durch wel-
che die Schwägerschaft begründet ist, nicht mehr be-
steht.

(2) Das Zeugnis können ferner verweigern

1. Pfarrer, Pfarrerinnen und andere in der Seelsorge amt-
lich tätige Personen über das, was ihnen in dieser Eigen-
schaft anvertraut worden oder bekannt geworden ist,

2. Personen, für die kraft ihres Amtes, Standes oder Ge-
werbes eine rechtlich anerkannte Pflicht zur Verschwie-
genheit besteht, über Tatsachen, auf die sich die Pflicht
zur Verschwiegenheit bezieht.

(3) Die in Absatz 2 Genannten sind zur Aussage ver-
pflichtet, wenn sie nach dienstrechtlichen Vorschriften oder
von der Person, der gegenüber die Schweigepflicht besteht,
von der Pflicht zur Verschwiegenheit befreit worden sind.
§ 41 des Pfarrergesetzes bleibt unberührt.

(4) Den in Absatz 2 Genannten stehen ihre Hilfspersonen
und diejenigen gleich, die zur Vorbereitung auf den Beruf an
der berufsmäßigen Tätigkeit teilnehmen. Über die Aus-
übung des Rechtes, das Zeugnis zu verweigern, entscheiden
die in Absatz 2 Genannten, es sei denn, dass diese Entschei-
dung in absehbarer Zeit nicht herbeigeführt werden kann.
Die Entbindung von der Pflicht zur Verschwiegenheit gilt
auch für Hilfspersonen.

(5) Zeugen und Zeuginnen können die Auskunft auf sol-
che Fragen verweigern, deren Beantwortung ihnen selbst
oder Angehörigen im Sinne von Absatz 1 die Gefahr straf-
gerichtlicher Verfolgung zuziehen würde oder zur Unehre
gereicht.

(6) Die Zeugen und Zeuginnen sind über ihre Rechte zu
belehren.

§ 70 a

(1) Zeugen und Zeuginnen können sich bei der Verneh-
mung von einem Beistand begleiten lassen. Der Beistand
kann für den Zeugen oder die Zeugin Fragen beanstanden
oder den Ausschluss des Pfarrers oder der Pfarrerin von der
mündlichen Verhandlung beantragen.

(2) Der Beistand muss einer Gliedkirche der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland angehören und zu kirchlichen
Ämtern wählbar sein. Er ist verpflichtet, über die Kennt-
nisse, die er bei Wahrnehmung seiner Tätigkeit als Beistand
erlangt hat, Verschwiegenheit zu bewahren.

§ 71

(1) Die Zeugen und Zeuginnen sind vor der Vernehmung
nach eindringlicher Ermahnung auf die wahrheitsgemäße
Aussage zu verpflichten. Die Gliedkirchen können die Ver-
eidigung von Zeugen und Zeuginnen durch Kirchengesetz
zulassen.

(2) Die Zeugen und Zeuginnen sind einzeln und in Abwe-
senheit der später zu hörenden Zeugen und Zeuginnen zur
Person und zur Sache zu vernehmen. Sie können anderen
Zeugen oder Zeuginnen und dem Pfarrer oder der Pfarrerin
gegenübergestellt werden.

§ 72

(1) Auf Sachverständige sind vorbehaltlich der Bestim-
mungen in den Absätzen 2 und 3 die Bestimmungen über
Zeugen und Zeuginnen entsprechend anzuwenden. Die Dis-
ziplinarkammer kann beschließen, dass ein Gutachten ver-
lesen wird, wenn der oder die Sachverständige am Erschei-
nen gehindert ist.

(2) Für den Ausschluss und die Ablehnung eines oder
einer Sachverständigen gelten die Bestimmungen der
§§ 111 und 112 entsprechend; ein Ablehnungsgrund kann
jedoch nicht daraus hergeleitet werden, dass der oder die
Sachverständige als Zeuge oder Zeugin vernommen worden
ist.

(3) Soweit zum Beweis von in der Vergangenheit liegen-
den Tatsachen oder Zuständen, zu deren Wahrnehmung eine
besondere Sachkunde erforderlich war, sachkundige Perso-
nen zu vernehmen sind, gelten die Bestimmungen über den
Zeugenbeweis.

§ 73

(1) Hält die Kammer weitere Beweiserhebungen für er-
forderlich, so kann sie neue Zeugen, Zeuginnen oder Sach-
verständige vernehmen oder eines ihrer Mitglieder mit der
Beweiserhebung beauftragen. Dazu ist die Verhandlung zu
unterbrechen oder zu vertagen.

(2) Die Vernehmung kann auch im Wege der Amtshilfe
oder Rechtshilfe geschehen.

§ 74

(1) Nach Schluss der Beweisaufnahme werden die Ver-
tretung der einleitenden Stelle und dann der Pfarrer oder die
Pfarrerin und die Verteidigung gehört.

(2) Dem Pfarrer oder der Pfarrerin ist Gelegenheit zu
einem letzten Wort zu geben.

7. Das Urteil und seine Ausführung

§ 75

(1) Gegenstand der Urteilsfindung sind nur die Anschul-
digungspunkte, die in der Anschuldigungsschrift und ihren
Nachträgen dem Pfarrer oder der Pfarrerin als Amtspflicht-
verletzung zur Last gelegt werden.
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(2) Über das Ergebnis der mündlichen Verhandlung ent-
scheidet die Disziplinarkammer nach ihrer freien Überzeu-
gung.

§ 76

(1) Das Urteil wird durch Verlesen der Urteilsformel und
Mitteilung der wesentlichen Urteilsgründe verkündet, und
zwar entweder am Schluss der Verhandlung oder in einem
binnen einer Woche stattfindenden Termin.

(2) Es ist schriftlich niederzulegen, mit Gründen zu ver-
sehen und von den Mitgliedern der Kammer zu unterschrei-
ben. Ist ein Mitglied an der Unterschrift verhindert, so wird
dies unter Angabe des Verhinderungsgrundes von dem oder
der Vorsitzenden oder im Verhinderungsfall von dem ältes-
ten weiteren Mitglied der Kammer vermerkt.

(3) Eine Ausfertigung des mit Gründen versehenen Ur-
teils ist dem Pfarrer oder der Pfarrerin und der einleitenden
Stelle zuzustellen.

§ 77

(1) Das Urteil kann auf Einstellung des Verfahrens, auf
Freispruch oder auf Verurteilung lauten.

(2) Die Kammer kann beschließen, dass das Urteil in be-
stimmter Weise bekannt zu geben ist.

(3) Das Urteil bestimmt, wer die Kosten des Verfahrens
trägt. Kosten, die nicht dem Pfarrer oder der Pfarrerin aufer-
legt sind, trägt die Kirche, die das Verfahren eingeleitet hat.

§ 78

(1) Das Verfahren ist einzustellen, wenn die Vorausset-
zungen des § 16 Abs. 1 und 2 vorliegen.

(2) Das Verfahren kann eingestellt werden, wenn es die
Vertretung der einleitenden Stelle und der Pfarrer oder die
Pfarrerin übereinstimmend beantragen und die Einstellung
nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung angebracht
ist.

§ 79

Bei Freispruch müssen die Urteilsgründe ergeben, ob der
Pfarrer oder die Pfarrerin mangels Beweises oder wegen er-
wiesener Nichtschuld freigesprochen worden ist.

§ 80

(1) Hat der Pfarrer oder die Pfarrerin die Amtspflicht ver-
letzt, kann die Disziplinarkammer erkennen auf:

1. Verweis,

2. Geldbuße,

3. Gehaltskürzung,

4. Aufhebung der Übertragung der Pfarrstelle oder allge-
meinkirchlichen Aufgaben,

5. Amtsenthebung unter Versetzung in den Wartestand,

6. Amtsenthebung unter Versetzung in den Ruhestand oder

7. Entfernung aus dem Dienst.

Der Verweis ist der Tadel eines bestimmten Verhaltens.
Missbilligende Äußerungen eines oder einer Dienstvorge-
setzten (Zurechtweisungen, Ermahnungen und Rügen) sind
keine Disziplinarmaßnahmen.

(2) Bei beurlaubten und freigestellten Pfarrern und Pfar-
rerinnen sind bei der Entscheidung über die zu erkennende
Maßnahme die besonderen dienstrechtlichen Verhältnisse
zu berücksichtigen.

(3) Bei Pfarrern und Pfarrerinnen im Warte- oder Ruhe-
stand kann erkannt werden auf:

1. Verweis,

2. Geldbuße,

3. Kürzung des Wartegeldes oder Ruhegehaltes,

4. Versetzung in den Ruhestand, wenn sich der Pfarrer oder
die Pfarrerin im Wartestand befindet oder

5. Entfernung aus dem Dienst.

(4) Erkennt die Disziplinarkammer nach Absatz 1 Nr. 4,
so ist im Urteil auch zu bestimmen, ob der Pfarrer oder die
Pfarrerin ein von ihm oder ihr bekleidetes Aufsichtsamt oder
kirchenleitendes Amt verliert. Ist dem Pfarrer oder der Pfar-
rerin, nachdem die einleitende Stelle von dem dem Diszipli-
narverfahren zugrunde liegenden Sachverhalt Kenntnis er-
halten hat, eine andere Pfarrstelle oder eine allgemeinkirch-
liche Aufgabe übertragen worden, ist er oder sie bereits nach
anderen kirchengesetzlichen Vorschriften versetzt worden
oder ist die Übertragung der Pfarrstelle mangels gedeih-
lichen Wirkens (§§ 86 bis 88 des Pfarrergesetzes) aufgeho-
ben worden, so stellt die Disziplinarkammer fest, ob die von
ihr ausgesprochene Versetzung als vollzogen gilt.

(5) Erkennt die Disziplinarkammer auf Entfernung aus
dem Dienst, so ist im Urteil zugleich zu bestimmen, ob ein
Unterhaltsbeitrag nach § 91 Abs. 1 gewährt wird.

§ 81

(1) Soweit nicht auf Entfernung aus dem Dienst erkannt
wird, kann die Disziplinarkammer bis auf die Dauer von
fünf Jahren:

1. dem Pfarrer oder der Pfarrerin die Ausübung von
Nebenämtern oder Nebenbeschäftigungen untersagen,
die mit der gewissenhaften Erfüllung der Dienstpflich-
ten nicht zu vereinbaren sind,

2. dem Pfarrer oder der Pfarrerin die Verwaltung fremder
Gelder ganz oder teilweise verbieten,

3. dem Pfarrer oder der Pfarrerin den Vorsitz im Kirchen-
vorstand und ganz oder teilweise die Geschäftsführung
des Pfarramtes entziehen oder

4. dem Pfarrer oder der Pfarrerin, wenn er oder sie sich im
Warte- oder Ruhestand befindet oder auf Amtsenthe-
bung erkannt wird, die öffentliche Wortverkündigung
und die Sakramentsverwaltung sowie die Vornahme von
Amtshandlungen ganz oder teilweise untersagen.

(2) Wenn die Disziplinarkammer auf eine Beschränkung
der Rechte aus der Ordination nach Absatz 1 Nr. 4 verzich-
tet, weil sie dies der nach dem Pfarrergesetz zuständigen
Stelle überlassen wollte, ist dies in der Urteilsformel aus-
drücklich auszusprechen.

§ 82

In demselben förmlichen Verfahren darf nur auf eine der
Maßnahmen des § 80 erkannt werden. Sie kann mit Maß-
nahmen nach § 81 verbunden werden.

§ 83

Der Verweis gilt mit der Rechtskraft des Urteils als voll-
streckt.

§ 84

Höhe und Verwendungszweck der Geldbuße sind im
Urteil zu bestimmen. Die Geldbuße darf die Bezüge eines
Monats (Dienstbezüge, Wartegeld, Ruhegehalt) nicht über-
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steigen. Sie kann von den Bezügen einbehalten werden. Die
einleitende Stelle kann die Entrichtung der Geldbuße in
Teilbeträgen gestatten.

§ 85

(1) Die Gehaltskürzung besteht darin, dass nach näherer
Bestimmung im Urteil die Dienstbezüge bruchteilsmäßig
um höchstens ein Fünftel und längstens auf fünf Jahre ver-
mindert werden. Sie beginnt mit der nächsten auf die
Rechtskraft des Urteils folgenden Gehaltszahlung.

(2) Hat ein zur Gehaltskürzung verurteilter Pfarrer oder
eine zur Gehaltskürzung verurteilte Pfarrerin aus einem frü-
heren Dienstverhältnis einen Anspruch auf Versorgungsbe-
züge, die mit Rücksicht auf die Dienstbezüge nur teilweise
oder gar nicht gezahlt werden, so bleibt für die Regelung
dieses Anspruchs die Gehaltskürzung unberücksichtigt.

(3) Tritt ein zur Gehaltskürzung verurteilter Pfarrer oder
eine zur Gehaltskürzung verurteilte Pfarrerin vor oder nach
Rechtskraft des Urteils in den Warte- oder Ruhestand, so
werden die aus den ungekürzten Dienstbezügen errechneten
Wartestands- bzw. Versorgungsbezüge während der Ge-
haltskürzungsfrist um den im Urteil bestimmten Bruchteil
vermindert.

(4) Stirbt der Pfarrer oder die Pfarrerin während der
Gehaltskürzungsfrist, so enden die Wirkungen der Gehalts-
kürzungen mit dem Beginn des Sterbemonats.

§ 86

Auf die Kürzung des Wartegeldes und des Ruhegehalts
nach § 80 Abs. 3 Nr. 3 sind die Bestimmungen des § 85
Abs. 1, 2 und 4 entsprechend anzuwenden.

§ 87

(1) Hat die Disziplinarkammer auf Aufhebung der Über-
tragung der Pfarrstelle oder der allgemeinkirchlichen Auf-
gabe erkannt und nicht festgestellt, dass die erkannte Maß-
nahme aufgrund anderer Vorschriften als vollzogen gilt, so
tritt der Pfarrer oder die Pfarrerin mit der Rechtskraft des
Urteils in den Wartestand. Die §§ 82 und 88 Abs. 1 und 2
des Pfarrergesetzes gelten entsprechend. Dem Pfarrer oder
der Pfarrerin kann auch eine Pfarrstelle oder allgemein-
kirchliche Aufgabe mit geringeren Dienstbezügen und ande-
rer Amtsbezeichnung übertragen werden.

(2) Der Pfarrer oder die Pfarrerin erhält bis zur Dauer von
sechs Monaten Wartegeld in Höhe der bisherigen Besol-
dung; ist im Urteil bestimmt, dass der Pfarrer oder die Pfar-
rerin ein bekleidetes Aufsichtsamt oder kirchenleitendes
Amt verliert, so sind der Berechnung des Wartegeldes ent-
sprechend verringerte Bezüge zu Grunde zu legen.

(3) Der Pfarrer oder die Pfarrerin hat keinen Anspruch auf
Vergütung der durch die Versetzung entstehenden Umzugs-
kosten. Dies gilt nicht, wenn der Pfarrer oder die Pfarrerin
mit seiner oder ihrer Einwilligung oder nach § 80 Abs. 4
Satz 2 versetzt wird.

§ 88

(1) Durch die Amtsenthebung verliert der Pfarrer oder die
Pfarrerin die Pfarrstelle oder allgemeinkirchliche Aufgabe
(§ 23 Abs. 2 PfG). Er oder sie erhält vorbehaltlich der Be-
stimmungen der Absätze 3 und 4 die Rechtsstellung eines
Pfarrers oder einer Pfarrerin im Warte- oder im Ruhestand.

(2) Das Urteil kann bestimmen, dass dem Pfarrer oder der
Pfarrerin eine Pfarrstelle oder allgemeinkirchliche Aufgabe
oder ein Beschäftigungsauftrag nicht vor Ablauf einer näher
zu bezeichnenden Frist übertragen werden darf.

(3) Bei Amtsenthebung unter Versetzung in den Warte-
stand erhält der Pfarrer oder die Pfarrerin als Wartegeld vier
Fünftel des gesetzlichen Wartegeldes. Das Wartegeld kann
im Urteil auf einen geringeren Betrag herabgesetzt werden,
jedoch nicht unter die Hälfte des gesetzlichen Wartegeldes.

(4) Bei Versetzung in den Ruhestand erhält der Pfarrer
oder die Pfarrerin das erdiente Ruhegehalt. Liegen beson-
dere Gründe vor, so kann im Urteil das Ruhegehalt befristet
bis zur Höhe von vier Fünfteln des gesetzlichen Wartegeldes
heraufgesetzt oder bis auf die Hälfte des gesetzlichen War-
tegeldes herabgesetzt werden. Stirbt der Pfarrer oder die
Pfarrerin, so endet die Herabsetzung des Ruhegehaltes mit
dem Beginn des Sterbemonats; sie endet sonst mit dem Ab-
lauf des Monats, in dem der Pfarrer oder die Pfarrerin das
65. Lebensjahr vollendet hat.

§ 89

(1) Bei Amtsenthebung unter Versetzung in den Warte-
stand stehen dem Pfarrer oder der Pfarrerin bis zum Ablauf
des Monats, in dem das Urteil rechtskräftig wird, die bishe-
rigen Bezüge, von da ab das Wartegeld nach § 88 Abs. 3 zu.

(2) Bei Amtsenthebung unter Versetzung in den Ruhe-
stand stehen dem Pfarrer oder der Pfarrerin bis zum Ablauf
des Monats, in dem das Urteil rechtskräftig wird, die bishe-
rigen Bezüge, von da ab das Ruhegehalt nach § 88 Abs. 4
zu.

(3) Tritt der Pfarrer oder die Pfarrerin aus dem Wartestand
in den Ruhestand, so darf das Ruhegehalt vor Ablauf von fünf
Jahren nach Rechtskraft des Urteils nicht höher sein als das
nach § 88 Abs. 3 herabgesetzteWartegeld. § 88 Abs. 4 Satz 3 
gilt entsprechend.

(4) Tritt der Pfarrer oder die Pfarrerin vor Rechtskraft des
Urteils in den Ruhestand, so gelten die Bestimmungen des
Absatzes 3 entsprechend.

§ 90

Mit der Entfernung aus dem Dienst wird das Dienstver-
hältnis des Pfarrers oder der Pfarrerin beendet. Er oder sie
verliert Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündi-
gung und zur Sakramentsverwaltung. Er oder sie verliert
ferner Auftrag und Recht zur Führung der Amtsbezeichnung
und etwaiger kirchlicher Titel, das Recht zum Tragen der
Amtskleidung und für sich und die Angehörigen alle in dem
bisherigen Dienstverhältnis begründeten besoldungs- und
versorgungsrechtlichen Ansprüche und Anwartschaften.

8. Unterhaltsbeitrag

§ 91

(1) Wird auf Entfernung aus dem Dienst erkannt, so kann
das Urteil bestimmen, dass dem Pfarrer oder der Pfarrerin
für längstens zwei Jahre ein Unterhaltsbeitrag gewährt wird,
solange Bedürftigkeit besteht und kein Verhalten vorliegt,
das den Empfänger oder die Empfängerin als der Gewäh-
rung des Unterhaltsbeitrages unwürdig erscheinen lässt. Das
Urteil kann auch bestimmen, dass der Unterhaltsbeitrag
ganz oder teilweise an Personen gezahlt wird, zu deren
Unterhalt der Pfarrer oder die Pfarrerin gesetzlich verpflich-
tet ist.

(2) Die Entscheidung über die Höhe des Unterhaltsbei-
trags nach Absatz 1 und über die Weitergewährung über die
nach Absatz 1 festgesetzte Frist hinaus trifft die oberste
kirchliche Verwaltungsbehörde, wobei sie auch eine Ent-
scheidung nach Absatz 1 Satz 2 treffen kann. Gegen deren
Entscheidung können Gegenvorstellungen erhoben und die
Nachprüfung in entsprechender Anwendung der §§ 77
Abs. 1 und 78 des Pfarrergesetzes beantragt werden.
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9. Anfechtbarkeit und Rechtskraft des Urteils

§ 92

(1) Gegen Urteile der Disziplinarkammer ist die Beru-
fung zulässig.

(2) Die Berufung ist unzulässig, wenn sie sich nur gegen
die Kostenentscheidung richtet oder wenn das Urteil auf
Einstellung des Verfahrens (§ 77) lautet.

§ 93

(1) Ist gegen das Urteil Berufung unzulässig, so ist es mit
der Verkündung rechtskräftig.

(2) Im übrigen wird das Urteil mit Ablauf der Berufungs-
frist rechtskräftig, wenn eine zulässige Berufung nicht ein-
gelegt wurde. Wird auf die Berufung verzichtet oder wird
sie zurückgenommen, so tritt die Rechtskraft in dem Zeit-
punkt ein, in dem die Erklärung des Verzichtes oder der
Zurücknahme dem Disziplinarsenat zugeht. Verzicht und
Zurücknahme können auch vor Zustellung des mit Gründen
versehenen Urteils und vor Ablauf der Berufungsfrist wirk-
sam erklärt werden.

2. Unterabschnitt. Berufungsverfahren

1. Einlegung und Zurücknahme der Berufung

§ 94

Die Berufung kann vom Pfarrer oder der Pfarrerin und
von der einleitenden Stelle eingelegt werden. Sie kann auf
die erkannte Maßnahme beschränkt werden.

§ 95

(1) Die Berufung muss innerhalb von zwei Wochen nach
Zustellung des Urteils der Disziplinarkammer bei dem Dis-
ziplinarsenat eingereicht und innerhalb eines weiteren
Monats nach Ablauf der Berufungsfrist begründet werden.
Auf Antrag kann der oder die Vorsitzende die Frist für die
Einreichung der Begründung verlängern.

(2) Die Berufungsschrift ist der anderen zur Berufung be-
rechtigten Person oder Stelle zuzustellen; diese hat sich
binnen einer von dem oder der Vorsitzenden des Diszipli-
narsenats zu bestimmenden Frist dazu zu äußern.

§ 96

Die Berufung kann nach Beginn der mündlichen Ver-
handlung nur mit Zustimmung des oder der anderen zur Be-
rufung berechtigten Person oder Stelle zurückgenommen
oder auf die erkannte Maßnahme beschränkt werden.

2. Bildung des Disziplinarsenats

§ 97

Der Disziplinarsenat wird bei der Vereinigten Kirche ge-
bildet.

§ 98

(1) Der Disziplinarsenat besteht aus einem oder einer
Vorsitzenden, der oder die die Befähigung zum Richteramt
haben muss, und vier weiteren Mitgliedern. Zwei der weite-
ren Mitglieder sind Pfarrer oder Pfarrerinnen; eines der wei-
teren Mitglieder muss die Befähigung zum Richteramt
haben.

(2) Für die Mitglieder ist die erforderliche Zahl von stell-
vertretenden Mitgliedern zu berufen.

(3) § 56 gilt entsprechend.

§ 99

(1) Der oder die Vorsitzende, die Mitglieder und die stell-
vertretenden Mitglieder des Disziplinarsenats werden von
der Kirchenleitung der Vereinigten Kirche berufen.

(2) Richtet sich das Verfahren gegen einen Pfarrer oder
eine Pfarrerin aus einer Gliedkirche, muss eines der weite-
ren Mitglieder Pfarrer oder Pfarrerin der Gliedkirche sein.
Zu diesem Zweck beruft die Kirchenleitung zu Beginn der
Amtszeit auf Vorschlag der Gliedkirchen je einen Pfarrer
oder eine Pfarrerin und einen Stellvertreter oder eine Stell-
vertreterin als weiteres Mitglied des Disziplinarsenats.
Dieses weitere Mitglied tritt im gegebenen Fall in den Dis-
ziplinarsenat ein.

(3) Richtet sich das Verfahren gegen einen Pfarrer oder
eine Pfarrerin der Vereinigten Kirche, so gilt Absatz 2 ent-
sprechend.

3. Verfahren vor dem Disziplinarsenat

§ 100

Mit dem Eingang der Berufungsschrift wird das Verfah-
ren bei dem Disziplinarsenat anhängig.

§ 101

Der oder die Vorsitzende kann die Berufung als unzu-
lässig verwerfen, wenn sie nicht form- und fristgerecht ein-
gelegt oder sonst unzulässig ist. Gegen den Beschluss kann
innerhalb von zwei Wochen die Entscheidung des Diszipli-
narsenats angerufen werden. Der Disziplinarsenat entschei-
det durch Beschluss.

§ 102

(1) Der Disziplinarsenat hat die Berufung als unzulässig
zu verwerfen, wenn sie nicht form- und fristgerecht einge-
legt oder sonst unzulässig ist.

(2) Der Disziplinarsenat hat das Verfahren einzustellen,
wenn die Voraussetzungen des § 16 Abs. 1 und 2 vorliegen.

(3) Sind die Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 nicht
gegeben, so entscheidet der Disziplinarsenat in der Sache
selbst. Er kann die Berufung als unbegründet zurückweisen
oder das Urteil der Disziplinarkammer ändern.

(4) Die Entscheidungen des Disziplinarsenats ergehen in
den Fällen der Absätze 1 und 2 durch Beschluss, in den
Fällen des Absatzes 3 nach mündlicher Verhandlung durch
Urteil. Beschlüsse werden mit der Zustellung wirksam, Ur-
teile mit ihrer Verkündung rechtskräftig.

§ 103

(1) Für das Verfahren vor dem Disziplinarsenat gelten im
übrigen die Bestimmungen der §§ 58 Abs. 2, 60 bis 65, 67
bis 76, 77 Abs. 2 und Abs. 3, 78 Abs. 2 sowie der §§ 79 bis
91 entsprechend.

(2) Nach Aufruf der Sache durch den Vorsitzenden oder
die Vorsitzende trägt der Berichterstatter oder die Bericht-
erstatterin in Abwesenheit der Zeugen und Zeuginnen den
wesentlichen Inhalt der Berufungsbegründung vor. § 66
Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

3. Unterabschnitt 
Wiederaufnahme des förmlichen Verfahrens

§ 104

(1) Ein rechtskräftig abgeschlossenes förmliches Verfah-
ren kann auf Antrag wieder aufgenommen werden.
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(2) Die Wiederaufnahme ist nur zulässig, wenn

1. neue Tatsachen oder Beweismittel vorgebracht werden,
die geeignet sind, allein oder in Verbindung mit den
früheren Feststellungen eine andere Entscheidung zu be-
gründen, und der Antragsteller oder die Antragstellerin
nachweist oder glaubhaft macht, dass die neuen Tat-
sachen oder Beweismittel nicht schon in dem ab-
geschlossenen Verfahren rechtzeitig geltend gemacht
werden konnten,

2. ein Mitglied der Disziplinarkammer oder des Diszipli-
narsenats sich in der Sache einer schweren Amtspflicht-
verletzung schuldig gemacht hat,

3. in der Disziplinarkammer oder dem Disziplinarsenat ein
Mitglied bei der Entscheidung mitgewirkt hat, das kir-
chengesetzlich ausgeschlossen war, sofern nicht die
Gründe für den Ausschluss schon erfolglos geltend ge-
macht worden waren oder hätten geltend gemacht wer-
den können,

4. auf eine Maßnahme erkannt worden ist, die nach Art
oder Höhe in diesem Kirchengesetz nicht vorgesehen
war.

§ 105

(1) Die Wiederaufnahme kann von der einleitenden
Stelle, von dem Pfarrer oder der Pfarrerin und einer Person,
die ihn oder sie gesetzlich vertritt, beantragt werden. An-
tragsberechtigt sind auch Hinterbliebene, die aus dem
Dienstverhältnis des Pfarrers oder der Pfarrerin eine Versor-
gung erhalten würden, wenn die angefochtene Entscheidung
nicht ergangen wäre.

(2) Der Wiederaufnahmeantrag ist schriftlich an die Dis-
ziplinarkammer oder den Disziplinarsenat zu richten, deren
Entscheidung angefochten wird. Er muss den Wiederauf-
nahmegrund und die Beweismittel bezeichnen.

(3) Die Antragsberechtigten können eine Verteidigung
bestellen.

§ 106

(1) Über die Zulassung des Antrages entscheidet die Dis-
ziplinarkammer oder der Disziplinarsenat, deren oder des-
sen Entscheidung angefochten wird.

(2) Der Antrag ist durch Beschluss zu verwerfen, wenn
die gesetzlichen Voraussetzungen für die Zulassung des
Antrages nicht gegeben sind oder der Antrag offensichtlich
unbegründet ist.

(3) Der Beschluss ist dem Antragsteller oder der Antrag-
stellerin und der Vertretung der einleitenden Stelle zuzustel-
len.

(4) Gegen den Beschluss der Disziplinarkammer ist die
Beschwerde zulässig, die innerhalb von zwei Wochen nach
Zustellung bei der Disziplinarkammer einzulegen ist. Hilft
diese der Beschwerde nicht ab, so legt sie die Beschwerde
dem Disziplinarsenat vor; dieser entscheidet durch Be-
schluss endgültig.

§ 107

(1) Mit dem Beschluss über die Wiederaufnahme des Ver-
fahrens wird die Zuständigkeit der Kammer begründet, die
in dem früheren Verfahren im ersten Rechtszuge entschie-
den hat. Der oder die Vorsitzende oder ein von ihm oder ihr
beauftragtes Mitglied der Kammer nimmt die erforderlichen
Ermittlungen vor. Die Bestimmungen über das Verfahren
vor der Disziplinarkammer gelten entsprechend.

(2) Die Entscheidung der Kammer ergeht durch Urteil. In
ihm wird das frühere Urteil aufrechterhalten oder unter Auf-
hebung des früheren Urteils anders entschieden. Die Be-
stimmungen des § 77 Abs. 3 und der §§ 91 bis 96 gelten
entsprechend.

(3) Die Kammer kann nach Anhörung der Vertretung der
einleitenden Stelle und des Antragstellers oder der Antrag-
stellerin im schriftlichen Verfahren entscheiden.

§ 108

(1) Das neue Urteil wirkt hinsichtlich der Rechtsstellung
des Pfarrers oder der Pfarrerin so, als sei es im Zeitpunkt des
früheren Urteils an dessen Stelle ergangen. Hätte der Pfarrer
oder die Pfarrerin nach dem neuen Urteil die Stelle nicht
verloren, so ist ihm oder ihr auf Antrag nach Maßgabe des
Pfarrbesetzungsrechts eine der früheren Verwendung ange-
messene Pfarrstelle oder allgemeinkirchliche Aufgabe zu
übertragen. Auf die Nachzahlung von Bezügen sind in der
Zwischenzeit bezogene Arbeitseinkünfte und Zahlungen,
die aufgrund des früheren Urteils oder der durch das frühere
Urteil geschaffenen Verhältnisse geleistet worden sind, an-
zurechnen.

(2) Bei Freispruch kann die zuständige Stelle auf Antrag
eine Entschädigung nach billigem Ermessen gewähren.

5. Abschnitt

Gemeinsame Bestimmungen für die 
Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der

Spruchausschüsse, Disziplinarkammern und 
des Disziplinarsenats

1. Amtszeit, Voraussetzungen für die Berufung

§ 109

(1) Die Amtszeit der Spruchausschüsse, der Disziplinar-
kammern und des Disziplinarsenats beträgt sechs Jahre. Den
Beginn der Amtszeit regeln die Vereinigte Kirche und ihre
Gliedkirchen je für ihren Bereich.

(2) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder müs-
sen einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land angehören und zu kirchlichen Ämtern wählbar sein.

(3) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder im
Disziplinarsenat dürfen nicht Mitglieder eines Organs,
hauptamtliche Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen der Ver-
einigten Kirche sein. Die §§ 99 Abs. 3 und 133 Abs. 1 blei-
ben unberührt.

2. Verpflichtung

§ 110

(1) Die Mitglieder der Spruchausschüsse, der Diszipli-
narkammern und des Disziplinarsenats sind an Schrift und
Bekenntnis und an Recht und Gesetz gebunden. Sie führen
ihr Amt in richterlicher Unabhängigkeit. Sie sind zu ver-
pflichten.

(2) Die Vereinigte Kirche und ihre Gliedkirchen regeln
das Nähere über die Verpflichtung.

3. Ausschluss von der Mitwirkung

§ 111

Von der Mitwirkung in den Spruchausschüssen, Diszipli-
narkammern und im Disziplinarsenat ist vorbehaltlich
weiterer kirchengesetzlicher Regelung ausgeschlossen, wer
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1. mit dem beschuldigten Pfarrer oder der beschuldigten
Pfarrerin verheiratet oder dessen oder deren Vormund ist
oder gewesen ist,

2. mit dem beschuldigten Pfarrer oder der beschuldigten
Pfarrerin in gerader Linie verwandt, verschwägert,
durch Annahme als Kind verbunden, in der Seitenlinie
bis zum dritten Grade verwandt oder bis zum zweiten
Grade verschwägert ist, auch wenn die Ehe nicht mehr
besteht oder

3. in dem Disziplinarverfahren als Zeuge, Zeugin, Sach-
verständiger oder Sachverständige vernommen ist,

4. als Untersuchungsführer oder Untersuchungsführerin
oder Vertretung der einleitenden Stelle tätig gewesen ist
oder

5. als Mitglied des Spruchausschusses oder der Diszipli-
narkammer mitgewirkt hat.

4. Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit

§ 112

(1) Die einleitende Stelle und der Pfarrer oder die Pfarre-
rin können ein Mitglied wegen Besorgnis der Befangenheit
ablehnen, wenn ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Zweifel
an seiner Unparteilichkeit zu rechtfertigen.

(2) Aus dem gleichen Grunde kann sich ein Mitglied
selbst für befangen erklären.

§ 113

Über den Ausschluss nach § 111, die Ablehnung nach
§ 112 Abs. 1 und die Erklärung nach § 112 Abs. 2 entschei-
det die Stelle (Spruchausschuss, Disziplinarkammer oder
Disziplinarsenat), der das Mitglied angehört; dabei wirkt an-
stelle dieses Mitgliedes ein stellvertretendes Mitglied mit.
Der Beschluss ist unanfechtbar.

5. Ende der Mitgliedschaft

§ 114

(1) Die Mitgliedschaft endet, wenn

1. die Voraussetzungen der Berufung weggefallen sind,

2. ein Mitglied sein Amt niederlegt oder

3. ein Mitglied wegen körperlicher oder geistiger Gebre-
chen zur Ausübung seines Amtes nicht mehr in der Lage
ist.

(2) Der Disziplinarsenat stellt auf Antrag der Stelle, die
das Mitglied berufen hat, fest, dass die Mitgliedschaft nach
Absatz 1 beendet ist.

6. Beratung und Abstimmung

§ 115

(1) Entscheidungen werden mit einfacher Mehrheit ge-
troffen. Auf Entfernung aus dem Dienst kann nur mit einer
Mehrheit von vier Stimmen erkannt werden; kein Mitglied
darf sich der Stimme enthalten.

(2) An der Beratung und Abstimmung dürfen nur die zur
Entscheidung berufenen Mitglieder teilnehmen. Außerdem
darf eine nach Maßgabe kirchengesetzlicher Regelungen
zur Hilfsberichterstattung zugezogene Person zugegen sein.
Über den Hergang der Beratung und Abstimmung haben
alle Beteiligten Stillschweigen zu bewahren.

6. Abschnitt. Kosten

1. Kosten der Disziplinarverfügung

§ 116

(1) Für eine Disziplinarverfügung nach

1. § 17 ff. werden Kosten nicht erhoben,

2. § 51 gilt § 117 Abs. 1 entsprechend.

(2) Die Kosten des Beschwerdeverfahrens können dem
Pfarrer oder der Pfarrerin auferlegt werden, wenn die Be-
schwerde zurückgewiesen wird.

2. Kosten im Spruchverfahren

§ 117

(1) Im Spruchverfahren werden Kosten nicht erhoben.

(2) Ist im Spruchverfahren festgestellt worden, dass die
Beschuldigungen unbegründet sind, oder ist das Verfahren
eingestellt worden, weil es nicht rechtswirksam eingeleitet
worden war oder die Voraussetzungen für die Einleitung
nicht vorlagen (§ 16 Abs. 1), so sind dem Pfarrer oder der
Pfarrerin die notwendigen Auslagen zu erstatten. Ist das
Verfahren aus anderen Gründen eingestellt worden oder ist
eine Amtspflichtverletzung nicht nachweisbar, so kann der
Spruchausschuss bestimmen, dass dem Pfarrer oder der
Pfarrerin die notwendigen Auslagen ganz oder teilweise zu
erstatten sind.

3. Kosten im förmlichen Verfahren

§ 118

(1) Im förmlichen Verfahren trägt der Pfarrer oder die
Pfarrerin die Kosten, wenn er oder sie verurteilt wird.

(2) Wird der Pfarrer oder die Pfarrerin freigesprochen, so
ist im Urteil zu bestimmen, dass die notwendigen Auslagen
zu erstatten sind.

§ 119

(1) Wird das förmliche Verfahren eingestellt, weil es nicht
rechtswirksam eingeleitet worden war oder die Vorausset-
zungen für die Einleitung nicht vorlagen (§ 16 Abs. 1), so
trägt die Kosten die Kirche, die das Verfahren eingeleitet
hat. Dem Pfarrer oder der Pfarrerin sind die notwendigen
Auslagen zu erstatten.

(2) Wird das förmliche Verfahren aus anderen Gründen
eingestellt, so können dem Pfarrer oder der Pfarrerin die
Kosten ganz oder teilweise erstattet werden.

(3) Die Entscheidungen nach den Absätzen 1 und 2 sind
in der Entscheidung über die Einstellung zu treffen.

§ 120

(1) Hat der Pfarrer oder die Pfarrerin ein Rechtsmittel er-
folglos eingelegt oder es wieder zurückgenommen, so trägt
er oder sie die dadurch entstandenen Kosten.

(2) Sind dem Pfarrer oder der Pfarrerin infolge eines
Rechtsmittels, das die einleitende Stelle erfolglos eingelegt
oder zurückgenommen hat, notwendige Auslagen erwach-
sen, so ist anzuordnen, dass diese zu erstatten sind.

(3) Hat die einleitende Stelle ein Rechtsmittel erfolgreich
eingelegt, so trägt der Pfarrer oder die Pfarrerin die Kosten.

(4) Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 3 gelten für das
Wiederaufnahmeverfahren entsprechend.
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4. Gemeinsame Bestimmungen

§ 121

(1) Zu den Kosten des Verfahrens gehören:

1. Fahrtauslagen, Tage- und Übernachtungsgelder des
Untersuchungsführers, der Untersuchungsführerin und
der Hilfspersonen sowie der Vertretung der einleitenden
Stelle während der Untersuchung,

2. die Entschädigung der Zeugen, Zeuginnen und Sachver-
ständigen und

3. die Aufwendungen für Ladungen und Zustellungen
sowie für die Beschaffung von Urkunden und sonstigem
Beweismaterial.

(2) Erstattungsfähige Auslagen können sein:

1. die dem Pfarrer oder der Pfarrerin erwachsenen tatsäch-
lichen Aufwendungen und

2. eine angemessene Entschädigung für die von dem Pfar-
rer oder der Pfarrerin hinzugezogene Verteidigung.

§ 122

(1) Über die Kosten im förmlichen Verfahren, die der
Pfarrer oder die Pfarrerin zu tragen hat, und über die zu er-
stattenden Auslagen, ergeht ein Kostenbescheid der Ge-
schäftsstelle, der zuzustellen ist. Satz 1 gilt entsprechend für
sonstige Antragsteller oder Antragstellerinnen im Wieder-
aufnahmeverfahren.

(2) Gegen den Kostenbescheid ist innerhalb von zwei
Wochen nach Zustellung Beschwerde an den Vorsitzenden
oder die Vorsitzende der Disziplinarkammer zulässig; dieser
oder diese entscheidet endgültig.

(3) Kosten, die dem Pfarrer oder der Pfarrerin auferlegt
sind, können von den Dienstbezügen einbehalten werden.

7. Abschnitt
Zustellung, Fristen, Wiedereinsetzung

1. Zustellung

§ 123

(1) Die nach diesem Kirchengesetz vorgeschriebenen Zu-
stellungen werden ausgeführt

1. durch Übergabe an den Empfänger oder die Empfänge-
rin gegen Empfangsschein; verweigert der Empfänger
oder die Empfängerin die Annahme des Schriftstückes
oder das Ausstellen des Empfangsscheines, so gilt das
Schriftstück mit der Weigerung als zugestellt, wenn dar-
über eine Niederschrift gefertigt und zu den Akten ge-
nommen ist,

2. durch eingeschriebenen Brief mit Rückschein,

3. durch Postzustellung mit Zustellungsurkunde,

4. durch Bekanntmachung im kirchlichen Amtsblatt, wenn
der Aufenthalt des Empfängers oder der Empfängerin
nicht zu ermitteln ist oder

5. an Behörden und sonstige kirchliche Dienststellen auch
durch Vorlegen der Akten mit der Urschrift des zuzustel-
lenden Schriftstückes; der Empfänger oder die Empfän-
gerin hat den Tag, an dem ihm oder ihr die Akten vor-
gelegt werden, darin zu vermerken.

(2) Verteidiger oder Verteidigerinnen, deren Vollmacht
sich bei den Akten befindet, gelten als ermächtigt, Zustel-
lungen in Empfang zu nehmen.

(3) Wird eine Zustellung an mehrere Empfangsberech-
tigte bewirkt, so richtet sich die Berechnung einer Frist nach
der zuletzt bewirkten Zustellung.

§ 124

(1) Bei allen anfechtbaren Entscheidungen ist der oder
die Betroffene über die Möglichkeit der Anfechtung, über
die Stelle, bei der das Rechtsmittel oder der Rechtsbehelf
einzulegen ist, und über die Formen und Fristen der Anfech-
tung schriftlich zu belehren.

(2) Ist die Belehrung unterblieben oder unrichtig erteilt,
ist die Einlegung des Rechtsmittels oder des Rechtsbehelfs
nur innerhalb eines Jahres nach Zustellung der anfechtbaren
Entscheidung zulässig. War die Einlegung vor Ablauf eines
Jahres infolge höherer Gewalt unmöglich oder ist eine
schriftliche Belehrung dahin erfolgt, dass eine Anfechtung
nicht möglich ist, kann das Rechtsmittel oder der Rechts-
behelf auch nach Ablauf eines Jahres eingelegt werden.

2. Fristen, Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

§ 125

(1) Eine nach Wochen oder Monaten bemessene Frist
endet mit Ablauf des Tages der letzten Woche oder des Mo-
nats, der durch seine Benennung oder Zahl dem Tage ent-
spricht, an dem die Frist begonnen hat.

(2) Fällt das Ende einer Frist auf einen Sonnabend, Sonn-
tag oder auf einen allgemeinen oder kirchlichen Feiertag, so
endet die Frist mit Ablauf des nächstfolgenden Werktages.

§ 126

(1) Wird eine Frist versäumt, so ist Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand zu gewähren, wenn der Antragsteller oder
die Antragstellerin durch Naturereignisse oder andere unab-
wendbare Zufälle an der Einhaltung der Frist verhindert
war. Als unabwendbarer Zufall ist es anzusehen, wenn der
Antragsteller oder die Antragstellerin von einer Zustellung
ohne eigenes Verschulden keine Kenntnis erlangt hat.

(2) Der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand ist binnen zwei Wochen nach Beseitigung des Hinder-
nisses bei der Stelle, bei der die Frist wahrzunehmen ge-
wesen wäre, unter Angabe und Glaubhaftmachung der Ver-
säumnisgründe zu stellen. Zugleich ist die versäumte Hand-
lung nachzuholen.

(3) Über den Antrag entscheidet die Stelle, die zur Ent-
scheidung in der Sache selbst berufen gewesen wäre, end-
gültig.

(4) Durch den Antrag wird die Vollstreckung einer Ent-
scheidung nicht gehemmt; es kann jedoch ein Aufschub der
Vollstreckung angeordnet werden.

8. Abschnitt 
Vorläufige Dienstenthebung im Disziplinarverfahren

§ 127

(1) Die einleitende Stelle kann einen Pfarrer oder eine
Pfarrerin vorläufig des Dienstes entheben, ihm oder ihr die
öffentliche Wortverkündigung und die Sakramentsverwal-
tung sowie die Vornahme von Amtshandlungen ganz oder
teilweise untersagen, sobald Ermittlungen eingeleitet wor-
den sind.

(2) Im förmlichen Verfahren kann die einleitende Stelle,
wenn nach der Schwere des Tatbestandes angenommen wer-
den kann, dass auf Entfernung aus dem Dienst erkannt wer-
den wird, mit oder nach der vorläufigen Dienstenthebung
anordnen, dass ein Teil der Dienstbezüge des Pfarrers oder
der Pfarrerin, höchstens aber die Hälfte, einbehalten wird.
Bei Pfarrern und Pfarrerinnen im Warte- und Ruhestand
kann angeordnet werden, dass bis zu einem Drittel des
Wartegeldes oder Ruhegehaltes einbehalten wird.
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(3) Die einleitende Stelle kann ihre Maßnahmen jederzeit
ändern oder wieder aufheben.

(4) Der Pfarrer oder die Pfarrerin kann bei der Diszipli-
narkammer beantragen, dass die nach Absatz 1 und 2 ge-
troffenen Maßnahmen überprüft werden. Der einleitenden
Stelle ist Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Der Antrag
nach Satz 1 hat keine aufschiebende Wirkung.

(5) Mit dem rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens
enden die Maßnahmen der einleitenden Stelle.

§ 128

(1) Die nach § 127 Abs. 2 einbehaltenen Beträge verfal-
len, wenn rechtskräftig auf Entfernung aus dem Dienst er-
kannt oder wenn das Verfahren eingestellt wird, weil ein
Umstand eingetreten ist, der den Wegfall aller Dienstbezüge
ohnehin zur Folge hat. Das gilt nicht für den Fall, dass der
Pfarrer oder die Pfarrerin vor dem rechtskräftigen Abschluss
des Verfahrens stirbt.

(2) Verfallen die einbehaltenen Beträge nicht, so sind sie
nachzuzahlen, sobald das Verfahren rechtskräftig abge-
schlossen ist oder die einleitende Stelle es eingestellt hat.
Die Kosten des förmlichen Verfahrens, die der Pfarrer oder
die Pfarrerin zu tragen hat, können abgezogen werden.

9. Abschnitt. Begnadigung

§ 129

(1) Im Gnadenwege können im Disziplinarverfahren ge-
troffene Maßnahmen gemildert oder erlassen werden. Bei
Entfernung aus dem Dienst kann im Gnadenwege ein
Unterhaltsbeitrag gewährt werden.

(2) Das Begnadigungsrecht steht der Kirche zu, in der das
Verfahren eingeleitet worden ist. Eine andere Kirche kann
im Disziplinarverfahren getroffene Maßnahmen im Gna-
denwege mildern oder erlassen, wenn die Kirche, in der das
Verfahren eingeleitet worden ist, nicht widerspricht; im
Falle des Widerspruchs ist die Entscheidung der Bischofs-
konferenz der Vereinigten Kirche einzuholen.

Dritter Teil

Disziplinarverfahren gegen andere Ordinierte

§ 130

(1) Für Ordinierte, die hauptberuflich in einem privat-
rechtlichen Arbeitsverhältnis zur Kirche stehen, gelten die
Vorschriften dieses Kirchengesetzes entsprechend, soweit
sie nicht das Bestehen eines öffentlich-rechtlichen Dienst-
verhältnisses voraussetzen; hierbei tritt an die Stelle der Ent-
fernung aus dem Dienst der Entzug von Auftrag und Recht
zur öffentlichen Wortverkündigung und zur Sakramentsver-
waltung.

(2) Für Ordinierte, denen nach Beendigung eines kirch-
lichen Dienstverhältnisses Auftrag und Recht zur öffent-
lichen Wortverkündigung und zur Sakramentsverwaltung
belassen worden sind oder die ohne Begründung eines
hauptberuflichen kirchlichen Dienstverhältnisses ordiniert
worden sind, gilt, wenn sie nicht unter Absatz 1 fallen, Ab-
satz 1 sinngemäß.

(3) In den Fällen des Absatzes 2 liegt die Zuständigkeit
für Entscheidungen nach diesem Kirchengesetz, wenn dem
oder der Ordinierten ein geordneter kirchlicher Dienst über-
tragen ist, bei der Gliedkirche, auf deren Entscheidung die
Belassung von Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortver-

kündigung und zur Sakramentsverwaltung oder die Ordina-
tion ohne Begründung eines kirchlichen Dienstverhältnisses
zurückgeht.

(4) Die Gliedkirchen können durch Kirchengesetz nähere
Regelungen für die Fälle der Absätze 1 und 2 treffen.

(5) Die Vorschriften des Pfarrergesetzes über den Entzug
von Auftrag und Recht zur öffentlichen Wortverkündigung
und zur Sakramentsverwaltung bleiben unberührt.

Vierter Teil

Disziplinarverfahren gegen Kirchenbeamte und
Kirchenbeamtinnen

1. Allgemeines

§ 131

Die Vorschriften des Zweiten Teiles sind bei der Verlet-
zung von Amtspflichten durch Kirchenbeamte und Kirchen-
beamtinnen auf Lebenszeit oder auf Zeit nach Maßgabe der
folgenden besonderen Vorschriften entsprechend anzuwen-
den.

§ 132

Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen verletzen die
Amtspflicht, wenn sie schuldhaft die Obliegenheiten verlet-
zen oder Aufgaben vernachlässigen, die sich aus ihrem
Dienst- und Treueverhältnis zur Kirche ergeben, insbeson-
dere wenn sie gegen die kirchliche Ordnung verstoßen oder
sich innerhalb oder außerhalb ihres Dienstes nicht so ver-
halten, wie es von einem Kirchenbeamten oder einer Kir-
chenbeamtin erwartet wird.

§ 133

(1) Im Disziplinarverfahren gegen einen Kirchenbeamten
oder eine Kirchenbeamtin muss im Spruchausschuss, in der
Disziplinarkammer und im Disziplinarsenat eines der weite-
ren Mitglieder Kirchenbeamter oder Kirchenbeamtin sein.

(2) Bei Verfahren gegen Kirchenbeamte und Kirchenbe-
amtinnen des höheren Dienstes soll das weitere Mitglied
nach Absatz 1 dem höheren Dienst angehören; bei Verfahren
gegen Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen des gehobe-
nen oder mittleren Dienstes soll das weitere Mitglied nach
Absatz 1 dem gehobenen Dienst angehören.

2. Besondere Bestimmungen 
für das Spruchverfahren

§ 134

Im Spruchverfahren kann sich der Kirchenbeamte oder
die Kirchenbeamtin auch des Beistandes eines Kirchenbe-
amten oder einer Kirchenbeamtin bedienen.

§ 135

Der Rat nach § 29 Abs. 1 Nr. 4 kann nur dahin erteilt
werden, dass sich der Kirchenbeamte oder die Kirchen-
beamtin auf eine Stelle mit gleichen Dienstbezügen und
entsprechender Amtsbezeichnung versetzen lässt. Die An-
nahme eines Spruches mit diesem Rat steht einer Zustim-
mung zur Versetzung gleich.

3. Besondere Bestimmungen 
für das förmliche Verfahren

§ 136

(1) Hat der Kirchenbeamte oder die Kirchenbeamtin die
Amtspflicht verletzt, kann die Disziplinarkammer erkennen
auf:
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1. Verweis,

2. Geldbuße,

3. Gehaltskürzung,

4. Versetzung auf eine andere Stelle,

5. Amtsenthebung unter Versetzung in den Ruhestand oder

6. Entfernung aus dem Dienst.

(2) Bei Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen im
Warte- oder Ruhestand kann erkannt werden auf:

1. Verweis,

2. Geldbuße,

3. Kürzung des Wartegeldes oder Ruhegehaltes,

4. Versetzung in den Ruhestand, wenn sich der Kirchenbe-
amte oder die Kirchenbeamtin im Wartestand befindet
oder

5. Entfernung aus dem Dienst.

(3) Soweit nicht auf Entfernung aus dem Dienst erkannt
wird, kann die Disziplinarkammer bis auf die Dauer von
fünf Jahren

1. dem Kirchenbeamten oder der Kirchenbeamtin die Aus-
übung von Nebentätigkeiten untersagen, die mit der ge-
wissenhaften Erfüllung seiner Dienstpflichten nicht zu
vereinbaren sind,

2. dem Kirchenbeamten oder der Kirchenbeamtin die
Wahrnehmung bestimmter Aufgaben verbieten oder

3. dem Kirchenbeamten oder der Kirchenbeamtin, wenn er
oder sie ordiniert ist und sich im Warte- oder Ruhestand
befindet oder auf Amtsenthebung erkannt wird, die
öffentliche Wortverkündigung und die Sakramentsver-
waltung sowie die Vornahme von Amtshandlungen ganz
oder teilweise untersagen.

§ 137

(1) Wird auf Versetzung erkannt, so kann der Kirchenbe-
amte oder die Kirchenbeamtin ohne Zustimmung auch auf
eine Stelle bei einem anderen kirchlichen Dienstherrn der
eigenen Kirche versetzt werden.

(2) Im Urteil ist auszusprechen, ob der Kirchenbeamte
oder die Kirchenbeamtin auf eine Stelle mit gleichem oder
geringerem Endgrundgehalt der Laufbahn versetzt wird.

(3) Spricht die Kammer die Versetzung auf eine Stelle mit
geringerem Endgrundgehalt aus, so verliert der Kirchen-
beamte oder die Kirchenbeamtin das Recht, die bisherige
Amtsbezeichnung zu führen. Die Kammer bestimmt die
neue Besoldungsgruppe und Stufe. Vor Ablauf von fünf Jah-
ren nach Rechtskraft des Urteils darf der Kirchenbeamte
oder die Kirchenbeamtin nicht befördert werden.

§ 138

Bei Entfernung aus dem Dienst verliert der ordinierte
Kirchenbeamte oder die ordinierte Kirchenbeamtin auch das
Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und zur Sakra-
mentsverwaltung sowie das Recht, die Amtskleidung zu
tragen.

§ 139

Die Entfernung aus dem Dienst nach § 136 Abs. 2 Nr. 5
hat den Verlust sämtlicher Ansprüche aus dem Dienstver-

hältnis einschließlich des Anspruchs auf Versorgung und
Hinterbliebenenversorgung sowie des Rechts auf Führung
der Amtsbezeichnung zur Folge. Die Bestimmungen der
§§ 91 und 138 gelten entsprechend.

Fünfter Teil

Disziplinarverfahren gegen Pfarrer und 
Pfarrerinnen auf Probe sowie Kirchenbeamte und 

Kirchenbeamtinnen auf Probe

§ 140

(1) Die Vorschriften des Zweiten Teils sind auf Pfarrer
und Pfarrerinnen auf Probe, die Vorschriften des Zweiten
und Vierten Teils sind auf Kirchenbeamte und Kirchenbe-
amtinnen auf Probe nach Maßgabe der folgenden Vorschrif-
ten entsprechend anzuwenden.

(2) Ein Spruchverfahren kann nur herbeigeführt werden,
wenn der Pfarrer, die Pfarrerin, der Kirchenbeamte oder die
Kirchenbeamtin auf Probe eine Handlung begeht, für die
eine Maßnahme ausreichend wäre, auf die durch Diszipli-
narverfügung erkannt werden kann. In diesem Fall ist bei
Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen auf Probe § 134
entsprechend anzuwenden.

(3) Ein förmliches Verfahren findet bei Pfarrern, Pfarre-
rinnen, Kirchenbeamten und Kirchenbeamtinnen auf Probe
nicht statt. Diese sind zu entlassen, wenn sie eine Handlung
begehen, für die eine Maßnahme unzureichend ist, auf die
durch Disziplinarverfügung erkannt werden kann. In sol-
chen Fällen hat die einleitende Stelle eine Untersuchung an-
zuordnen. Die §§ 38, 40, 42 bis 49, 123 und 127 sind ent-
sprechend anzuwenden.

(4) Aufgrund des zusammenfassenden Untersuchungsbe-
richts entscheidet die zuständige Stelle nach Anhörung einer
Vertretung der Pfarrerschaft, bei Kirchenbeamten und Kir-
chenbeamtinnen nach Anhörung der Mitarbeitervertretung
über die Entlassung. Die gemäß § 127 einbehaltenen
Dienstbezüge verfallen bei einer Entlassung.

(5) Die Entlassung von Pfarrern, Pfarrerinnen, Kirchen-
beamten und Kirchenbeamtinnen auf Probe kann nach den
allgemeinen Bestimmungen über die Anfechtung kirch-
licher Verwaltungsakte angefochten werden.

Sechster Teil

Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 141

(1) Die Vereinigte Kirche und die Gliedkirchen treffen je
für ihren Bereich die für die Anwendung dieses Kirchenge-
setzes erforderlichen Bestimmungen.

(2) Die Bestimmungen der Vereinigten Kirche erlässt die
Kirchenleitung durch Rechtsverordnung. Für Vereinbarun-
gen der Vereinigten Kirche über die gemeinsame Bildung
des Spruchausschusses und der Disziplinarkammer ist die
Kirchenleitung zuständig.

(3) Die Gliedkirchen erlassen ihre Bestimmungen nach
vorheriger Fühlungnahme mit der Kirchenleitung der Ver-
einigten Kirche.
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Nr. 115 Bekanntmachung zum Pfarrergesetz und
zum Kirchenbeamtengesetz der Vereinigten
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch-
land.

Vom 15. März 2001

Durch das Bundesgesetz zur Änderung des Begriffs „Er-
ziehungsurlaub“ vom 30. November 2000 wurde das Wort
„Erziehungsurlaub“ durch das Wort „Elternzeit“ ersetzt.
Diese Änderung wird in den nächsten Novellen des Pfarrer-

gesetzes und des Kirchenbeamtengesetzes berücksichtigt.
Der neue Begriff „Elternzeit“ kann aber bereits jetzt in den
Ergänzungsgesetzen zum Pfarrergesetz und zum Kirchenbe-
amtengesetz verwendet werden.

H a n n o v e r ,  den 15. März 2001

Das Lutherische Kirchenamt

F r i t z s c h e

II. Beschlüsse, Erklärungen, Verträge, Verfügungen

III. Mitteilungen

Nr. 116 Geschäftsverteilungsplan des Verfassungs-
und Verwaltungsgerichts der Vereinigten
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch-
lands für die Zeit vom 1. Januar 2001 bis
31. Dezember 2001.

Vom 23. Februar /5. März 2001

Das Präsidium des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts
hat gemäß § 5 Abs. 4 Satz 2 des Kirchengesetzes über die
Errichtung eines Verfassungs- und Verwaltungsgerichtes die
Geschäftsverteilung auf die Senate und die Vertretung in
den Senaten für die Amtszeit vom 1. Januar 2001 bis
31. Dezember 2001 wie folgt beschlossen:

I. Geschäftsverteilung

1. Der erste Senat ist zuständig für:

a) Verfassungsstreitigkeiten (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 ErrG),

b) Rechtsmittelverfahren aus den Gliedkirchen Braun-
schweig, Hannover, Nordelbien und Schaumburg-
Lippe (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 a ErrG), der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Oldenburg und der Konföde-
ration evangelischer Kirchen in Niedersachsen (§ 2
Abs. 1 Nr. 3 b ErrG),

c) Verwaltungsstreitigkeiten aus Verwaltungsakten der
Vereinigten Kirche (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 c ErrG).

2. Der zweite Senat ist zuständig für:

a) weitere Verwaltungsstreitigkeiten (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 a
und b ErrG),

b) Rechtsmittelverfahren aus der Gliedkirche Sachsen
(§ 2 Abs. 1 Nr. 3 a ErrG) und aus der Evangelischen
Kirche in Deutschland (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 b ErrG),

c) andere durch Kirchengesetze der Gliedkirchen dem
Verfassungs- und Verwaltungsgericht übertragene
Aufgaben (§ 2 Abs. 1 Nr. 4 ErrG).

3. Der dritte Senat ist zuständig für:

Rechtsmittelverfahren aus den Gliedkirchen Bayern,
Mecklenburg und Thüringen (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 a ErrG).

II. Stellvertretung

1. Vertretung im Vorsitz der Senate:

a) Der Vorsitzende des ersten Senates, Präsident des
Oberlandesgerichts Manfred Flotho, wird durch den
Richter am Verwaltungsgericht Werner Schlenzka
vertreten.

b) Der Vorsitzende des zweiten Senates, Präsident des
Oberlandesgerichts, Heinz Neusinger, wird durch
den Richter am Finanzgericht Dr. Armin Pahlke ver-
treten.

c) Der Vorsitzende des dritten Senates, Präsident des
Verwaltungsgerichts Hennig von Alten, wird durch
den Richter am Oberlandesgericht Rainer Hanf ver-
treten.

2. Die Vertretung der übrigen Mitglieder des Senats:

Die Mitglieder der einzelnen Senate vertreten sich –
getrennt nach rechtskundigen und geistlichen Mitglie-
dern – unter einander in der Reihenfolge ihrer Benen-
nung im Beschluss des Präsidiums vom 24. Dezember
1998 über die Zahl und Besetzung der Senate. Die
senatsinterne Geschäftsverteilung für die im Einzelfall
zuständige Sitzgruppe hat Vorrang. Ist auf diese Weise
eine Vertretung nicht möglich, ist im ersten Senat das-
jenige Mitglied des zweiten Senats berufen, dem im
Beschluss des Präsidiums vom 24. Dezember 1998 über
die Zahl und Besetzung der Senate dieselbe arabische
Nummer beigelegt ist. Bei einem Vertretungsfall im
zweiten Senat sind nach Maßgabe von Satz 1 die Mit-
glieder des ersten Senates berufen, bei einem Vertre-
tungsfall im dritten Senat die Mitglieder des zweiten
Senates.

III. Auslegung des Geschäftsverteilungsplanes

Bei der Auslegung der Geschäftsverteilung entscheidet in
Zweifelsfällen das Präsidium.

IV. Anhängige Verfahren

Bis zum 31. Dezember 2000 anhängige und noch nicht
abgeschlossene Verfahren verbleiben bei den bis dahin zu-
ständigen Senaten.



B r a u n s c h w e i g ,  den 23. Februar 2001

gez. F l o t h o

Präsident

H e r s b r u c k ,  den 28. Februar 2001

gez. N e u s i n g e r

Vizepräsident

W u r z e n ,  den 5. März 2001

gez. S c h u l z e

Superintendent i.R.

Nr. 117 Briefkastenordnung für die Geschäftsstelle
des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts
und des Disziplinarsenats der Vereinigten
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch-
lands.

Vom 1. Oktober 1973

Bedingt durch die Änderung des Geschäftsverteilungs-
planes für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des gehobe-
nen /mittleren Dienstes im Lutherischen Kirchenamt wird
§ 4 der o. a. Briefkastenordnung ab 1. Januar 2001 wie folgt
geändert:

Vertreter der Urkundsbeamtin Kirchenamtsrätin Marion
Kreuzberger ist Kirchenamtmann Thies Willeke.

Nr. 118 Bekanntgabe der vorgriffsweisen Zahlung
einer vorgesehenen Erhöhung der Besoldung
und Versorgung aus öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnissen in der Vereinigten Kirche
im Jahre 2001.

Vom 8. Mai 2001

I.

1. Der von der Bundesregierung beschlossene Entwurf
eines Bundesbesoldungs- und versorgungsanpassungs-
gesetzes 2000 sieht u. a. vor

– eine Erhöhung der Grundgehälter, Amtszulagen,
kinderbezogenen Anteile des Familienzuschlags mit
Ausnahme der Erhöhungsbeträge und der allgemei-
nen Stellenzulage um 1,8 v.H. ab 1. Januar 2001;

– eine einmalige Zahlung für die Empfänger und
Empfängerinnen von Dienstbezügen in den Besol-
dungsgruppen A 1 bis A 9 für die Monate September
bis Dezember 2000 in Höhe von 400,00 DM, die
sich bei anteilig zustehenden Bezügen entsprechend
ermäßigt;

– eine Erhöhung der Anwärterbezüge für die nach dem
31. Dezember 1998 eingestellten Anwärter und An-
wärterinnen um 1,8 v.H. ab 1. Januar 2001; die
Anwärterbezüge der am 31. Dezember 1998 vorhan-
denen Anwärter und Anwärterinnen nehmen an der
Erhöhung nicht teil.

2. Nach dem Runderlass des Nieders. Finanzministeriums
vom 16. November 2000 (Nieders. Ministerialblatt
S. 733) werden die erhöhten beamtenrechtlichen Bezüge
im Land Niedersachsen im Vorgriff auf die gesetzliche
Regelung von der Zahlung für den Monat Januar 2001
an unter Einbeziehung der einmaligen Zahlung für die
Empfänger und Empfängerinnen von Dienstbezügen in
den Besoldungsgruppen A1 bis A9 gewährt.

Eine entsprechende Regelung hat das Landeskirchen-
amt Hannover für die öffentlich-rechtlich beschäftigten
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Landeskirche er-
lassen.

Darüber hinaus wurde für die Kirchenbeamtenschaft
in Hannover beschlossen, dass ab 1. April 2001 wieder
zu den Tabellen des öffentlichen Dienstes zurückgekehrt
wird.

3. Da in der Vereinigten Kirche nicht vorgesehen ist, im
Jahre 2001 hinter diesen Bezügeerhöhungen zurückzu-
bleiben, wurde in bezug auf die vorgriffsweise Zahlung
von der Zahlung für den Monat Januar 2001 an ebenso
verfahren, wie die Landeskirche verfährt.

Nach der gesetzlichen Regelung durch staatliche
Rechtsvorschriften, die nach dem in der Vereinigten
Kirche geltenden Recht entsprechend anzuwenden sind,
wurden daher für die Berechtigten nach dem Kirchen-
beamtenbesoldungs- und -versorgungsrecht die folgen-
den Bestimmungen getroffen:

II.

1. Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen

1.1 Die angepassten Dienst- und Versorgungsbezüge er-
geben sich hinsichtlich

1.1.1 der Grundgehaltssätze aus den Anlagen 1a und 1b,

1.1.2 der allgemeinen Stellenzulage aus der Anlage 2,

1.1.3 des Familienzuschlags aus der Anlage 3.

III.

1. Die bis jetzt erfolgten Vorgriffszahlungen werden mit
den endgültig zustehenden Beträgen verrechnet.

2. Die Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle (ZGASt) der
Norddeutschen Kirchlichen Gesellschaft für Informa-
tionsdienstleistungen mbH (KID) Hannover und die
Norddeutsche Kirchliche Versorgungskasse (NKVK) in
Hannover haben das Erforderliche veranlasst.

Das Lutherische Kirchenamt

in Vertretung

F r i t z s c h e  

Vorbemerkung: Anlagen 1 bis 3 gültig ab 1. April 2001 
für die unter das Kirchenbeamtenrecht fallenden 
Personen.
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2-Jahres-Rhythmus 3-Jahres-Rhythmus 4-Jahres-Rhythmus

S t u f e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A 1 2560,84 2626,59 2692,35 2758,10 2823,86 2889,61 2955,36

A 2 2701,51 2766,76 2831,99 2897,25 2962,49 3027,76 3093,00

A 3 2814,19 2883,62 2953,04 3022,47 3091,90 3161,33 3230,76

A 4 2878,12 2959,87 3041,59 3123,34 3205,08 3286,81 3368,55

A 5 2901,37 3006,02 3087,35 3168,66 3249,98 3331,29 3412,61 3493,93

A 6 2970,06 3059,35 3148,64 3237,92 3327,21 3416,50 3505,80 3595,08 3684,37

A 7 3100,60 3180,85 3293,20 3405,56 3517,89 3630,25 3742,59 3822,83 3903,08 3983,35

A 8 3294,85 3390,84 3534,82 3678,80 3822,77 3966,76 4062,75 4158,73 4254,73 4350,71

A 9 3510,39 3604,83 3758,48 3912,15 4065,81 4219,48 4325,12 4430,75 4536,39 4642,03

A 10 3782,45 3913,71 4110,58 4307,46 4504,33 4701,21 4832,47 4963,72 5094,96 5226,21

A 11 4360,18 4561,91 4763,64 4965,38 5167,11 5301,60 5436,09 5570,59 5705,09 5839,56

A 12 4689,17 4929,70 5170,20 5410,71 5651,24 5811,58 5971,92 6132,26 6292,61 6452,95

A 13 5278,07 5537,80 5797,51 6057,23 6316,95 6490,10 6663,25 6836,40 7009,54 7182,69

A 14 5493,25 5830,05 6166,84 6503,64 6840,42 7064,96 7289,50 7514,03 7738,56 7963,09

A 15 7151,90 7522,20 7818,43 8114,66 8410,90 8707,13 9003,37

A 16 7899,05 8327,31 8669,91 9012,54 9355,13 9697,75 10 040,36

Besol-
dungs-
gruppe

1. Bundesbesoldungsordnung A Anlage 1a

Grundgehaltssätze
(Monatsbeträge in DM)

2. Bundesbesoldungsordnung B Anlage 1b
– Auszug –

Grundgehaltssätze

(Monatsbeträge in DM)

Besoldungsgruppe

B 2 10473,84

B 5 12496,31

Anlage 3
Familienzuschlag

(Monatsbeträge in DM)

Stufe 1 Stufe 2
(§ 40 Abs. 1 (§ 40 Abs. 2

BBesG) BBesG)

Kirchenbeamte /Kirchen-
beamtinnen in den 
Besoldungsgruppen A 9 
und höher 189,42 354,40

Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag
für das zweite zu berücksichtigende Kind um 164,98 DM,
für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind
um 422,43 DM.

Anlage 2

Die das Grundgehalt ergänzende allgemeine Stellenzulage
(Nr. 27 der Vorbemerkungen zu den Bundesbesoldungsord-
nungen A und B; ABl. Bd. VI, S. 146) beträgt monatlich:

Personenkreis Höhe in DM

Kirchenbeamte /Kirchenbeamtinnen 
des gehobenen Dienstes (Eingangsamt A 9) 
in den Besoldungsgruppen bis A 13 130,46

Kirchenbeamte /Kirchenbeamtinnen 
des höheren Dienstes 
in der Besoldungsgruppe A 13 130,46

Nr. 119 Stellentauschbörse für Pfarrer und Pfarrerin-
nen der Gliedkirchen der Evangelischen Kir-
che in Deutschland.

Beim Kirchenamt der EKD, Postfach 2102 20, 30409
Hannover, ist eine Stellentauschbörse für Pfarrer und Pfar-
rerinnen der Gliedkirchen der EKD eingerichtet worden.
Durch diese Börse bietet sich die Möglichkeit, Wünsche
zum Wechsel in andere Landeskirchen unter Einhaltung des
Dienstweges mitzuteilen.



Generalsynode

Zum Mitglied der Generalsynode wurde Lehramtsasses-
sorin Ilse Langmann, Stuttgarter Straße 35, 90449 Nürn-
berg gewählt.

Bischofskonferenz

a) Bischof Karl Ludwig Kohlwage (Lübeck) ist am
1. April 2001 durch Eintritt in den Ruhestand aus der
Bischofskonferenz ausgeschieden. Seine Nachfolge trat
zum gleichen Zeitpunkt Bischöfin Bärbel Wartenberg-
Potter an.

b) Landesbischof Heinrich Herrmanns (Bückeburg) ist
am 1. Mai 2001 durch Eintritt in den Ruhestand aus der
Bischofskonferenz ausgeschieden. Seine Nachfolge tritt
am 1. Juni 2001 Landesbischof Jürgen Johannesdotter
an.

Lutherisches Kirchenamt

Die Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle des Verfas-
sungs- und Verwaltungsgerichts und des Disziplinarsenats,
Kirchenamtsrätin Marion Kreuzberger, wird ab 1. Januar
2001 durch Kirchenamtmann Thies Willeke vertreten.
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IV. Personalnachrichten

V. Aus den Gliedkirchen

VI. Konföderation evangelischer Kirchen
in Niedersachsen

VII. Deutsches Nationalkomitee des
Lutherischen Weltbundes
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